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BEGRUNDUNG

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
. Griinde und Ziele des Vorschlags

Mit dem europiischen Griinen Deal' (im Folgenden ,,europdischer Griiner Deal*) wurde eine
neue Wachstumsstrategie ins Leben gerufen, mit der die Europdische Union zu einer fairen
und wohlhabenden Gesellschaft mit einer modernen, ressourceneffizienten und
wettbewerbsfdhigen Wirtschaft werden soll, in der im Jahr 2050 keine Netto-
Treibhausgasemissionen mehr freigesetzt werden. Damit wird das Engagement der
Kommission, den Klimawandel und die Umweltzerstorung anzugehen und die im Rahmen
des Rahmeniibereinkommens der Vereinten Nationen iiber Klimadnderungen (im Folgenden
,Ubereinkommen von Paris) beschlossenen Ziele zu erreichen, bekriftigt, nimlich den
globalen Temperaturanstieg deutlich unter 2 °C zu halten und die Anstrengungen
fortzusetzen, um ihn auf 1,5 °C zu begrenzen. Ein Nicht-Tatigwerden im Bereich der Klima-
und Umweltpolitik wiirde sich vor allem auf den Lebensstandard, die Gesundheit und das
Wohlbefinden, insbesondere von Menschen in prekdrer Lage, auswirken. Mit Blick auf den
Weg zur Klimaneutralitit ist die Notwendigkeit eines gerechten Ubergangs ein integraler
Bestandteil des Griinen Deals, in dem betont wird, dass niemand zuriickgelassen und keine
Region vernachldssigt werden sollte.

Im Juni 2021 nahmen der Rat der Européischen Union und das Europdische Parlament das
,Buropiische Klimagesetz*?> an, in dem das verbindliche Ziel der Klimaneutralitit in der
Union bis 2050° und ein verbindliches Zwischenziel einer Senkung der
Nettotreibhausgasemissionen innerhalb der Union bis 2030 um mindestens 55 % gegeniiber
1990 festgelegt sind. Um diese Ziele zu erreichen, hat die Kommission im Juli 2021 das
Legislativpaket ,Fit fiir 55“ vorgeschlagen. Das Paket umfasst ein kohérentes
MafBnahmenbiindel in Form von Legislativvorschligen. Dazu zéhlt ein Vorschlag zur
Schaffung eines neuen Klima-Sozialfonds*, fiir den Mittel in Hohe von 72,2 Mrd. EUR fiir
den Zeitraum 2025-2032 vorgesehen sind, und der Unterstiitzungsmafnahmen fiir finanziell
schwichere Haushalte, Verkehrsnutzer und Kleinstunternehmen vorsieht, die von der
Einfiihrung des Emissionshandels fiir im Straenverkehr und in Gebduden verwendete
Brennstoffe betroffen sind.

Fairness und Solidaritidt sind zentrale Grundsitze des europdischen Griinen Deals. Auf
internationaler Ebene haben die Mitgliedstaaten insbesondere die Ziele der Vereinten
Nationen fiir nachhaltige Entwicklung und das Ubereinkommen von Paris bestitigt, in dem
auf die zwingende Notwendigkeit ,,eines gerechten Strukturwandels fiir die arbeitende
Bevolkerung und der Schaffung menschenwiirdiger Arbeit und hochwertiger Arbeitspldtze*
verwiesen wird. Dies steht im Einklang mit Artikel 2 Absatz 1 des Ubereinkommens von
Paris, der Strategischen Agenda 2019-2024 des Europdischen Rates und Artikel 2 Absatz 2
des Europidischen Klimagesetzes sowie der europdischen Séule sozialer Rechte. Auch die

' Mitteilung der Kommission ,,Der europiische Griine Deal“ (COM(2019) 640 final).

2 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 2021 zur Schaffung
des Rahmens fiir die Verwirklichung der Klimaneutralitit und zur Anderung der Verordnungen (EG)
Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 (,,Europiisches Klimagesetz*) (ABI. L 243 vom 9.7.2021, S. 1).

Zur Verwirklichung des in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a des Ubereinkommens von Paris festgelegten
langfristigen Temperaturziels.

Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung eines Klima-
Sozialfonds (COM(2021) 568 final).
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Leitlinien der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) fiir einen gerechten Ubergang zu
einer okologisch nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft fiir alle bieten einen international
etablierten politischen Rahmen fiir einen gerechten Ubergang. Dariiber hinaus haben die
Mitgliedstaaten und die Sozialpartner die auf der COP-24 in Kattowitz angenommene
Erklarung von Schlesien zu Solidaritidt und gerechtem Strukturwandel von 2018 und die auf
der COP-26 in Glasgow angenommene Politische Erkldrung von 2021 zur Schaffung der
Voraussetzungen fiir einen gerechten Ubergang auf internationaler Ebene gebilligt.

Politische MafBlnahmen zur Unterstiitzung der Menschen und ihrer aktiven Teilhabe sind fiir
einen erfolgreichen okologischen Wandel erforderlich. Die Vision fiir einen gerechten
Ubergang zu einem starken, klimaneutralen sozialen Europa trigt den 20 Grundsitzen der
europdischen Séule sozialer Rechte Rechnung, die im November 2017 auf dem Gipfel von
Goteborg proklamiert wurden und ein ,,soziales Regelwerk* fiir faire und gut funktionierende
Arbeitsmérkte und Sozialsysteme im Europa des 21.Jahrhunderts umfassen. Durch die
Umsetzung der Siule wird ein gerechter Ubergang unterstiitzt, der fiir die Gewihrleistung des
sozialen Zusammenhalts entscheidend ist. Der Aktionsplan zur europdischen Sdule sozialer
Rechte’ zielt darauf ab, die Krifte auf allen Ebenen zu mobilisieren, um die Grundsitze in
konkrete Maflnahmen umzusetzen. In diesem Aktionsplan werden drei Kernziele der EU fiir
2030 in den Bereichen Beschéftigung, Kompetenzen und Armutsbekdmpfung festgelegt, die
von den Fiithrungsspitzen der EU in der Erkldrung von Porto im Mai und vom Européischen
Rat im Juni 2021 begriiBt wurden. Es wird darin unterstrichen, dass die europidische soziale
Dimension in allen Politikbereichen der Union gestérkt werden muss, um sicherzustellen, dass
der Ubergang zur Klimaneutralitit sozialvertriglich und gerecht erfolgt.

Wenn dies von den richtigen Maflnahmen begleitet wird, konnten im Zuge des dkologischen
Wandels bis 2030° 1 Million Arbeitsplitze und bis 2050 etwa 2 Millionen Arbeitsplitze’
zusitzlich geschaffen werden. So konnten vor allem Arbeitsplitze mit mittlerem
Kompetenzniveau und mittlerem Einkommen geschaffen werden®, wobei die Auswirkungen
in den einzelnen Lindern, Regionen und Sektoren unterschiedlich sind. Dies konnte dazu
beitragen, die aus anderen Megatrends, insbesondere der Digitalisierung, resultierende
Polarisierung auf dem Arbeitsmarkt abzumildern, die Einkommen zu erh6hen und die Armut
insgesamt zu verringern’. Wie in den Folgenabschitzungen zum Klimazielplan 2030 und den
Legislativvorschligen des Pakets ,Fit fiir 55“ hervorgehoben, wird eine erhebliche
Umschichtung von Arbeitskrdften innerhalb und zwischen den Sektoren umfangreiche
Investitionen in die Umschulung und Weiterbildung erforderlich machen. So konnten in der
EU bis 2030 durch den Klimawandel schatzungsweise 160 000 zusatzliche Arbeitsplitze im
Baugewerbe geschaffen werden'®, wihrend in diesem Sektor derzeit ein Fachkriftemangel in

Mitteilung der Kommission, Aktionsplan zur europdischen Séule sozialer Rechte, COM(2021) 102 final vom
4. Mirz 2021.

¢ GemiB Folgenabschitzung zum Klimazielplan fiir 2030 (SWD(2020) 176 final).

Europédische Kommission (2019), ,,Sustainable growth for all: choices for the future of Social Europe,
Employment and Social Developments in Europe 2019, 4. Juli 2019. Auf der Grundlage der eingehenden
Analyse, die der Mitteilung der Kommission COM(2018) 773 beigefiigt ist.

Eurofound (2019), ,,Energy scenario: Employment implications of the Paris Climate Agreement”, Amt fiir
Ver6ffentlichungen der Europdischen Union, Luxemburg.

Europédische Kommission (2019), ,,Sustainable growth for all: choices for the future of Social Europe,
Employment and Social Developments in Europe 2019, Kapitel 5 ,,Towards a greener future: employment
and social impacts of climate change policies®, 4. Juli 2019.

Mitteilung der Europdischen Kommission: Eine Renovierungswelle fiir Europa — umweltfreundlichere
Gebidude, mehr Arbeitsplitze und bessere Lebensbedingungen (SWD(2020) 550 final vom 14. Oktober
2021). In Anbetracht des in der Mitteilung genannten jahrlichen Investitionsbedarfs von 275 Mrd. EUR fiir
Renovierungen und der Tatsache, dass durch Sanierungen und Energieeffizienzinvestitionen O9-
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Berufen mit Bezug zu umweltfreundlichem Design, Technologien und Rohstoffen zu
beobachten ist. Die richtigen begleitenden MaBBnahmen konnen die Energiearmut verringern
und sogar verhindern, die aus einer Kombination von niedrigem Einkommen, einem hohen
Anteil des verfiigbaren Einkommens, der fiir Energie ausgegeben wird, und schlechter
Energieeffizienz heraus entsteht. Dariiber hinaus konnen durch sie der Zugang zu
erschwinglichen und emissionsarmen Verkehrs- und Mobilitdtsoptionen gefordert, die soziale
Ausgrenzung und soziookonomische, regionale und gesundheitliche Ungleichheiten
bekdampft, die Gesundheit und das Wohlbefinden verbessert und die Gleichstellung im
Allgemeinen und insbesondere fiir benachteiligte Personen geférdert werden.

Um das beschéiftigungspolitische und soziale Potenzial des okologischen Wandels voll
auszuschopfen, miissen alle verfligbaren Instrumente genutzt und die richtigen politischen
BegleitmaBBnahmen auf EU-, Mitgliedstaats-, regionaler und lokaler Ebene ergriffen werden.
Umgekehrt bestehen soziookonomische Risiken, wenn es keine gut durchdachte begleitende
Beschiftigungs- und Sozialpolitik gibt. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass die
zustandigen Behorden geeignete politische MaBBnahmen ergreifen, ohne dabei die Anreize fiir
die durch den Ubergang erforderlichen Verdnderungen bei Investitionen und Verbrauch zu
unterminieren. Wichtig ist, dass solche Mechanismen mit MaBBnahmen einhergehen, die eine
integrative Governance und die aktive Beteiligung derjenigen gewahrleisten, die am stirksten
vom 6kologischen Wandel betroffen sind.

Die Mitgliedstaaten haben zwar eine Vielzahl von Mallnahmen zur Férderung eines gerechten
Ubergangs zur Klimaneutralitit geplant und festgelegt, dennoch kénnen die MaBnahmen
besser gestaltet werden, um einen gerechten okologischen Wandel zu unterstiitzen und die
Kohirenz der Anstrengungen zwischen den verschiedenen auf EU- und nationaler Ebene zur
Verfiigung stehenden Instrumenten zu gewéhrleisten (vgl. ndchster Abschnitt). Daher
kiindigte die Kommission als Teil des Pakets ,,Fit fiir 55 fiir Ende 2021 einen Vorschlag fiir
eine Empfehlung des Rates an, mit der die Mitgliedstaaten weitere Leitlinien dazu erhalten
sollen, wie am besten mit den sozialen und beschéftigungsbezogenen Aspekten des
okologischen Wandels umzugehen ist. Parallel zur Verwirklichung des européischen Griinen
Deals verfolgt die Kommission auch die kurzfristigen Entwicklungen auf den
Energiemaérkten, die in erster Linie von den globalen Marktentwicklungen bestimmt werden,
genau und legte am 13. Oktober 2021 eine Mitteilung mit dem Titel: ,,Steigende
Energiepreise — eine ,,Toolbox* mit Gegenmaflnahmen und Hilfeleistungen* mit sofortigen
MaBnahmen zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Unternehmen vor!!.
Dieser Vorschlag wurde in der Mitteilung auch als politischer Rahmen zur Unterstiitzung
eines mittelfristig gerechten 6kologischen Wandels und zur Starkung der Resilienz gegeniiber
kiinftigen Preisentwicklungen erwéhnt.

. Kohirenz mit den bestehenden Vorschriften im Bereich Beschiftigung,
Kompetenzen, soziale und Verteilungsaspekte des 6kologischen Wandels

Im Einklang mit den Politischen Leitlinien der Kommission fiir den Zeitraum 2019-2024'2
wird im Aktionsplan zur europdischen Séule sozialer Rechte hervorgehoben, dass die sozialen
Rechte und die européische soziale Dimension als Teil eines neuen ,,sozialen Regelwerks® in

20 Arbeitspldtze pro investierter Million US-Dollar geschaffen werden konnen (SWD(2021) 623 final),
konnte diese Zahl noch deutlich hoher liegen.
I COM(2021) 660 final.
,Eine Union, die mehr erreichen will — Meine Agenda fiir Europa® — Politische Leitlinien fiir die kiinftige
Europiische Kommission 2019-2024 vom 16.7.2019, Présidentin von der Leyen.
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allen Politikbereichen der Union gestirkt werden miissen, wie sie in den Vertridgen,
insbesondere in Artikel 3 EUV und Artikel 9 AEUV, verankert sind, um den Sprung in ein
griineres und stirker digital ausgerichtetes Jahrzehnt zu schaffen, in dem die Europderinnen
und Europder vorankommen koénnen. Der europdische Griine Deal wiederum sieht die
Einbeziehung der Nachhaltigkeit in alle EU-Politiken vor, insbesondere durch die Férderung
griiner Finanzierungen und Investitionen und die Gewihrleistung eines gerechten Ubergangs.

In der Empfehlung der Kommission zu einer wirksamen aktiven Beschiftigungsforderung
(EASE) nach der COVID-19-Krise!*> wurde unterstrichen, dass die EU und die
Mitgliedstaaten gemeinsam handeln sollten, um eine dynamische, beschiftigungsintensive
und inklusive Erholung zu fordern sowie den 6kologischen und den digitalen Wandel auf dem
europdischen Arbeitsmarkt voranzutreiben. In den Leitlinien fiir beschéftigungspolitische
MaBnahmen der Mitgliedstaaten des Jahres 2020'* wird ausgefiihrt, dass die Politik
MaBnahmen zur Ankurbelung der Nachfrage nach Arbeitskriften, zur Verbesserung des
Arbeitskrifteangebots und des Zugangs zu Beschiftigung, Fahigkeiten und Kompetenzen
sowie zur Verbesserung der Funktionsweise der Arbeitsmirkte und der Wirksamkeit des
sozialen Dialogs kombinieren und dabei die Auswirkungen auf Umwelt, Beschiftigung und
Soziales beriicksichtigen sollte. Im vorgeschlagenen Gemeinsamen Beschéiftigungsbericht
2022 wird betont, dass Investitionen in die Weiterbildung und Umschulung oberste Prioritét
haben, um einen inklusiven Wiederaufbau zu férdern und den digitalen und 6kologischen
Wandel zu unterstiitzen'®. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, unter anderem die
Umschichtung von Arbeitskréiften zu unterstiitzen, beispielsweise durch gut konzipierte
Einstellungsanreize und Ausbildung, insbesondere in Richtung der griinen und digitalen
Wirtschaft, und gleichzeitig die Arbeitnehmer wihrend des Ubergangs zu schiitzen. Dies steht
im Einklang mit fritheren einschldgigen Empfehlungen des Rates, z. B. zur Stirkung der
Jugendgarantie'® und zur beruflichen Aus- und Weiterbildung fiir nachhaltige
Wettbewerbsfihigkeit, soziale Gerechtigkeit und Resilienz!”.

Im Rahmen der Verordnung iiber das Governance-System fiir die Energieunion und fiir den
Klimaschutz'® erstellen die Mitgliedstaaten integrierte nationale Energie- und Klimapline, die
sich liber einen Zeitraum von zehn Jahren erstrecken und die fiinf Dimensionen der
Energieunion berticksichtigen, d. h. die Energiesicherheit, den Energiebinnenmarkt, die
Energieeffizienz, die  Dekarbonisierung, die  Forschung, Innovation  und
Wettbewerbsfahigkeit. Diese nationalen Energie- und Klimaplidne werden fiinf Jahre nach
ihrer ersten Vorlage und anschliefend alle zehn Jahre aktualisiert. Gemal3 Artikel 3 Absatz 3
Buchstabe d der Verordnung (EU) 2018/1999 iiber das Governance-System fiir die
Energieunion und fiir den Klimaschutz gilt, dass wenn ein Mitgliedstaat zu der Erkenntnis
gelangt, dass in seinem Hoheitsgebiet eine erhebliche Anzahl von Haushalten von
Energiearmut betroffen ist, er ein nationales Richtziel fiir die Verringerung der Energiearmut
in seinen Plan aufnimmt, mit einem Zeitrahmen, innerhalb dessen die Ziele verwirklicht
werden sollten, sowie Politiken und MaBnahmen gegen Energiearmut, einschlieBlich

3 Empfehlung (EU)2021/402 der Kommission vom 4.Mirz2021 zu einer wirksamen aktiven
Beschiftigungsforderung (EASE) nach der COVID-19-Krise (ABI. L 80 vom 8.3.2021, S. 1).

14 Beschluss (EU) 2020/1512 des Rates vom 13. Oktober 2020 (ABL. L 344 vom 19.10.2020, S. 22).

15 Vorschlag fiir einen gemeinsamen Beschiftigungsbericht 2022 (COM(2021) 743 final).

16 Empfehlung des Rates vom 30. Oktober 2020 zum Thema ,,Eine Briicke ins Arbeitsleben — Stirkung der

Jugendgarantie” und zur Ersetzung der Empfehlung des Rates vom 22. April 2013 zur Einfithrung einer

Jugendgarantie (ABI. C 372 vom 4.11.2020, S. 1).

Empfehlung des Rates vom 24. November 2020 zur beruflichen Aus- und Weiterbildung fiir nachhaltige

Wettbewerbsfahigkeit, soziale Gerechtigkeit und Resilienz (ABI. C 417 vom 2.12.2020, S. 1).

¥ ABI L 328 vom 21.12.2018, S. 1.
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sozialpolitischer MaBnahmen und anderer nationaler Programme.'” Wihrend mehrere

Mitgliedstaaten konkrete Initiativen zur Bekdmpfung der Energiearmut und/oder zur
Unterstiitzung schutzbediirftiger Verbraucher entwickelt haben, die auch auf die potenziellen
Verteilungseffekte der Klimapolitik eingehen kdénnen®, ist der Bewertung der Kommission
der endgiiltigen nationalen Energie- und Klimapline von 2020°! Folgendes zu entnehmen:
., Eine grofie Mehrheit der Mitgliedstaaten muss noch klarere Strategien und Ziele entwickeln,
indem mit einem bereichsiibergreifenden Ansatz die Folgen fiir Gesellschaft, Beschdftigung
und Qualifikationen und andere Verteilungseffekte der Energiewende identifiziert und
gemessen werden und gebiihrend beriticksichtigt wird, wie diese Herausforderungen bewdltigt
werden sollen .

GemiB der Dachverordnung®?, die unter anderem den Europiischen Fonds fiir regionale
Entwicklung (EFRE), den Europiischen Sozialfonds + (ESF+), den Kohisionsfonds und den
Fonds fiir einen gerechten Ubergang (JTF) abdeckt, wird von den Mitgliedstaaten erwartet,
dass sie den Inhalt ihrer integrierten nationalen Energie- und Klimapline und die
Empfehlungen der Kommission zu diesen Pldnen in ihren Programmen beriicksichtigen, auch
bei der Halbzeitiiberpriifung. Die territorialen Pline fiir einen gerechten Ubergang im Rahmen
des JTF sollten sich auf die Bewidltigung der soziodkonomischen Auswirkungen des
Ubergangs in ausgewihlten Gebieten konzentrieren, die auf fossile Brennstoffe oder
treibhausgasintensive Industrietdtigkeiten angewiesen sind, und einen allgemeinen Abschnitt
iiber den nationalen Ubergangsprozess auf der Grundlage der nationalen Energie- und
Klimapléne enthalten. Die Plattform fiir einen gerechten Ubergang wurde eingerichtet, um
alle betroffenen Interessentriger bei der Nutzung der Ressourcen des Mechanismus fiir einen
gerechten Ubergang zu unterstiitzen. Neben dem Fonds fiir einen gerechten Ubergang
(Sdule 1) umfasst dieser ein spezielles Programm im Rahmen von InvestEU (Sdule 2) und
eine Darlehensfazilitét fiir den 6ffentlichen Sektor (Saule 3).

Da drei der sechs Sédulen, die den Anwendungsbereich der Aufbau- und Resilienzfazilitét
abstecken, sich auf soziale Elemente konzentrieren, umfassen die Aufbau- und Resilienzpléne
im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilitit eine betrdchtliche Anzahl von Reformen und
Investitionen, die sich mit den Aspekten des gerechten Ubergangs befassen, sowohl in Bezug
auf Reformen als auch auf Investitionen. Die nationalen Pliane und operationellen Programme
sollen innerhalb des laufenden Finanzrahmens umgesetzt werden. Die Reformen und
Investitionen sind zwar auf eine dauerhafte Wirkung ausgelegt, doch aufgrund ihrer
begrenzten Dauer sehen sie kein umfassendes Konzept fiir einen gerechten Ubergang auf
nationaler Ebene iiber das Jahr 2027 hinaus vor, insbesondere im Hinblick auf die EU-
Klimaziele.

In Artikel 8 Absatz4 des Vorschlags zur Neufassung der Energieeffizienzrichtlinie werden die
Mitgliedstaaten auBerdem aufgefordert, Informationen iiber Energieeffizienzmalinahmen und der zu
erzielenden Energieeinsparungen bei von Energiearmut betroffenen Menschen, schutzbediirftigen Kunden
und gegebenenfalls Menschen, die in Sozialwohnungen leben, vorzulegen.

Eurofound (2021), ,,Distributional impacts of climate policies in Europe“, Amt fiir Veroffentlichungen der
Européischen Union, Luxemburg.

21 COM(2020) 564 final.

22 Verordnung (EU) 2021/1060 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 24.Juni 2021 mit
gemeinsamen Bestimmungen fiir den Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung, den Europédischen
Sozialfonds Plus, den Kohisionsfonds, den Fonds fiir einen gerechten Ubergang und den Europiischen
Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften fiir diese Fonds und fiir den Asyl-,
Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds fiir die innere Sicherheit und das Instrument fiir finanzielle
Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABI. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).

20

DE



DE

Uber andere verfiigbare Finanzierungsquellen werden weitere erginzende MaBnahmen in
diesem Bereich unterstiitzt, darunter Erasmus+, der Européische Fonds fiir die Anpassung an
die Globalisierung zugunsten entlassener Arbeitnehmer (EGF), die Autfbauhilfe fiir den
Zusammenhalt und die Gebiete Europas (REACT-EU), der Modernisierungsfonds und
Versteigerungseinkiinfte im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), das Programm
LIFE+ und das Programm Horizont Europa. Insbesondere sieht die ESF+-Verordnung® vor,
dass der ESF+ im Einklang mit seinen spezifischen Zielen gemil3 Artikel 4 Absatz 1 beitrdgt
zu Zielen im Zusammenhang mit einem griineren, COz-armen Europa durch Verbesserung der
Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung, die fiir die Anpassung der Kompetenzen
und Qualifikationen erforderlich ist, durch an alle Menschen einschlielich der
Erwerbspersonen gerichtete Weiterbildungsangebote sowie durch die Schaffung neuer
Arbeitsplétze in den Bereichen Umwelt, Klimaschutz, Energieversorgung, Kreislaufwirtschaft
und Biodkonomie.

Mehrere andere Strategien und Aktionspline tragen zu einem gerechten 6kologischen Wandel
bei. Die Europiische Kompetenzagenda 2020?* zielt darauf ab, den Einzelnen in die Lage zu
versetzen, zu lernen und sicherzustellen, dass seine Kompetenzen fiir den doppelten Ubergang
ausreichend sind. In der Kompetenzagenda kiindigt die Kommission eine Reihe von
MaBnahmen an, um den Erwerb von Kompetenzen fiir den o6kologischen Wandel zu
unterstiitzen, darunter individuelle Lernkonten?, ein europidisches Konzept fiir
Microcredentials?® und Lernen fiir 6kologische Nachhaltigkeit?’. Mit dem Kompetenzpakt®
sollen private sowie 6ffentliche Interessentrdger dazu angeregt werden, konkrete Mafinahmen
fiir die Weiterbildung und Umschulung von Menschen im erwerbsfiahigen Alter zu ergreifen
und gegebenenfalls die Anstrengungen durch Partnerschaften zu biindeln. Bis Ende
November 2021 waren fiinf solcher Partnerschaften eingerichtet worden?’, die sich
verpflichtet haben, in den kommenden Jahren 1,5 Millionen Menschen weiterzubilden und
umzuschulen. Bis Ende November 2021 zdhlte der Kompetenzpakt mehr als 500 Mitglieder,
darunter sektorale Wirtschaftsverbidnde, grofe und kleine Unternehmen, Hochschulen,
Berufsbildungsanbieter, Sozialpartner, Handelskammern, regionale und lokale Behorden
sowie Offentliche und private Arbeitsverwaltungen. Mit der aktualisierten neuen
Industriestrategie der EU wird die Schaffung von Arbeitspldtzen in der griinen Wirtschaft
unterstlitzt und beispielsweise die wichtige Rolle von Investitionen in Kompetenzen, agile
offentlich-private Partnerschaften, die Zusammenarbeit bei der Forderung des sozialen
Dialogs sowie die Schaffung von griinen Arbeitspldtzen, etwa durch die verschiedenen
europaweiten  Allianzen, insbesondere  fiir =~ Batterien, sauberen = Wasserstoff,
Kunststoffkreislaufwirtschaft und Rohstoffe betont. Mit der neuen Verbraucheragenda®® soll

2 Verordnung (EU) 2021/1057 des Européischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung

des Europdischen Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABL
L 231 vom 30.6.2021, S. 21).

Mitteilung der Kommission iiber die Europédische Kompetenzagenda fiir nachhaltige Wettbewerbsfahigkeit,
soziale Gerechtigkeit und Resilienz vom 1. Juli 2020 (COM(2020) 274 final).

Vorschlag fir eine Empfehlung des Rates zu individuellen Lernkonten vom 8. Dezember 2021
(COM(2021) 773 final).

Vorschlag fiir eine Empfehlung des Rates fiir einen europdischen Ansatz fiir Microcredentials fiir
lebenslanges Lernen und Beschéiftigungsfahigkeit (COM(2021) 770 final vom 8. Dezember 2021.

27 Vorschlag fiir eine Empfehlung des Rates zum Lernen fiir 6kologische Nachhaltigkeit, COM(2021) 557 final,
8. Dezember 2021.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=1517&langld=de .

Dazu zihlen die folgenden industriellen Okosysteme: Automobilindustrie, Mikroelektronik, Luftfahrt-,
Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie, Schiffsbau, erneuerbare Offshore-Energie.

Mitteilung der Kommission ,,Neue Verbraucheragenda - Stirkung der Resilienz der Verbraucher/innen fiir
eine nachhaltige Erholung® (COM(2020) 696 final).
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es jedem Verbraucher ermoglicht werden, unabhingig von seiner finanziellen Situation eine
aktive Rolle beim 6kologischen Wandel zu spielen, ohne einen bestimmten aufgezwungenen
Lebensstil und ohne soziale Diskriminierung.’!

Dariiber hinaus zielt die langfristige Vision fiir die lindlichen Gebiete der EU darauf ab, die
landlichen Gebiete stirker, besser vernetzt, resilienter und florierender zu machen, auch durch
den 6kologischen Wandel. Im strategischen Rahmen der EU zur Gleichstellung, Inklusion und
Teilhabe der Roma fiir den Zeitrahmen 2020-2030 sind sieben Ziele auf EU-Ebene fiir den
Zeitraum bis 2030 festgelegt, darunter die Verbesserung des effektiven gleichberechtigten
Zugangs zu angemessenem, nicht segregiertem Wohnraum und grundlegenden Diensten.*?

. Kohirenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

Das Thema soziale Gerechtigkeit wird bei Gestaltung der Legislativvorschlége des Pakets ,,Fit
fiir 55“ durchgehend beriicksichtigt. Insbesondere die vorgeschlagene Uberarbeitung der
Energiebesteuerungsrichtlinie®® bietet die Modglichkeit, sozial schwache Haushalte
voriibergehend von hoheren Energiesteuern zu befreien. Die vorgeschlagenen Neufassungen
der Energieeffizienzrichtlinie®> und der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von
Gebduden® sowie die vorgeschlagene Uberarbeitung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie®’
regen zu Energieeinsparungen an, die ein wirksames Instrument zur Linderung der
Energiearmut sein konnen. Dariiber hinaus wird durch die Anwendung des Grundsatzes
,Energieeffizienz an erster Stelle* sichergestellt, dass wirtschaftlich benachteiligte Gruppen
davon profitieren, dass Energieeffizienzlosungen bei politischen, Planungs- und
Investitionsentscheidungen sowie in anderen Politikbereichen als erste Option in Betracht
gezogen werden. Der Vorschlag fiir die Neufassung der Energieeffizienzrichtlinie enthélt
dariiber hinaus eine besondere Verpflichtung fiir die Mitgliedstaaten, energiearme und
schutzbediirftige Haushalte bei der Erzielung von Energieeinsparungen zu unterstiitzen. Mit
der vorgeschlagenen Verordnung iiber den Aufbau der Infrastruktur fiir alternative
Kraftstoffe®® soll dafiir gesorgt werden, dass EU-weit die Lade- und Betankungsinfrastruktur
fiir sauberere Fahrzeuge entsteht und fiir alle zugédnglich wird.

31" Wie in der neuen Verbraucheragenda angekiindigt, wird die Kommission einen Legislativvorschlag vorlegen,

um es den Verbrauchern zu erlauben, eine aktive Rolle beim 6kologischen Wandel zu spielen.

Mitteilung der Kommission ,,Eine langfristige Vision fiir die ldndlichen Gebiete der EU — Fiir stirkere,
vernetzte, resiliente und florierende landliche Gebiete bis 2040« (COM(2021) 345 final).

Mitteilung der Kommission ,,Strategischer Rahmen der EU zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe der
Roma (2020-2030)“ (COM(2020) 620 final).

Vorschlag fiir eine Richtlinie des Rates zur Restrukturierung der Rahmenvorschriften der Union zur
Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (Neufassung) (COM(2021) 563 final).
Vorschlag fiir eine Richtlinie des Europdischen Parlaments und des Rates zur Energieeffizienz (Neufassung)
(COM(2021) 558 final).

Vorschlag fiir eine Richtlinie des Europdischen Parlaments und des Rates zur Anderung der
Richtlinie 2010/31/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 19.Mai 2010 {iber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden (in der Fassung der Richtlinie (EU) 2018/844 vom 30. Mai 2018)
(COM(2021) 802 final).

Vorschlag fiir eine Richtlinie des Europdischen Parlaments und des Rates zur Anderung der Richtlinie
(EU) 2018/2001 des Europdischen Parlaments und des Rates, der Verordnung (EU) 2018/1999 des
Européischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 98/70/EG des Europdischen Parlaments und des
Rates im Hinblick auf die Forderung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Aufhebung der
Richtlinie (EU) 2015/652 des Rates (COM(2021) 557 final).

Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates iiber den Aufbau der
Infrastruktur fiir alternative Kraftstoffe und zur Authebung der Richtlinie 2014/94/EU des Européischen
Parlaments und des Rates (COM(2021) 559 final).
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Dariiber hinaus muss zwar jeder Mitgliedstaat einen Beitrag zu dem erhohten
Emissionsreduktionsziel leisten, doch werden unterschiedliche Ausgangspunkte und
Kapazititen beriicksichtigt. Instrumente wie die Lastenteilungsverordnung® zielen auf eine
gerechte Verteilung der Anstrengungen zwischen den Mitgliedstaaten ab, um die Solidaritét
zwischen den Mitgliedstaaten und Regionen zu gewihrleisten. Uber den
Modernisierungsfonds®® werden zehn EU-Mitgliedstaaten mit niedrigerem Pro-Kopf-
Einkommen bei ihrem Ubergang zur Klimaneutralitit unterstiitzt, indem ihnen geholfen wird,
ihre Energiesysteme zu modernisieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Mit dem Fonds
fiir einen gerechten Ubergang*' werden soziale und wirtschaftliche Auswirkungen der
Energiewende angegangen und die MaBBnahmen zielen auf die Regionen, Industriezweige und
Arbeitskrifte ab, die wihrend des Ubergangs vor den groBten Herausforderungen stehen
werden.

Mit dem vorgeschlagenen Klima-Sozialfonds sollen die Folgen fiir finanziell schwéchere
Haushalte, Verkehrsnutzer und Kleinstunternehmen abgeschwécht werden, die erheblich von
den Preisanstiegen bei fossilen Brennstoffen als Folge der Einfiihrung des Emissionshandels
fiir im Straenverkehr und in Gebduden verwendete Brennstoffe betroffen sind. Der neue
Fonds wird Gerechtigkeit und Solidaritdt zwischen und in den Mitgliedstaaten fordern und
gleichzeitig das Risiko von Herausforderungen im Zusammenhang mit der Energie- und
Mobilititsarmut verringern, indem bestehende Mechanismen erginzt werden. Uber den Fonds
sollen Haushalte bei Investitionen in die Energieeffizienz und saubere Heizung und Kiihlung
von Gebduden, einschlieflich der Integration erneuerbarer Energien, unterstiitzt werden und
auch der Zugang zu emissionsfreier und emissionsarmer Mobilitét finanziert werden. Bis die
Auswirkungen der Investitionen auf die Verringerung der Emissionen und Energierechnungen
schutzbediirftiger Bevolkerungsgruppen erkennbar sind, kann der Plan es Mitgliedstaaten
erlauben, nationale Mallnahmen fiir befristete direkte Einkommensbeihilfen fiir finanziell
schwéchere Haushalte und Verkehrsnutzer zu finanzieren, um die Auswirkungen des
Preisanstiegs bei den fossilen Brennstoffen infolge der Aufnahme von Gebduden und des
StraBenverkehrs in den Geltungsbereich der Richtlinie 2003/87/EG sofort zu mindern.

Wie in der Folgenabschitzung zum Klimazielplan 2030 und in einigen Initiativen des Pakets
,Fit fur 55 dargelegt, konnen die Mitgliedstaaten dariiber hinaus die Einnahmen aus den
Versteigerungen der EU-EHS-Zertifikate, aus Abgaben und Steuern auf Energiepreise sowie
aus Umweltsteuern zur Unterstiitzung benachteiligter Gruppen nutzen.

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITAT UND VERHALTNISMABIGKEIT
. Rechtsgrundlage

Der Vorschlag wird sich auf Artikel 292 AEUV in Verbindung mit Artikel 149 AEUV und
Artikel 166 AEUYV stiitzen.

3 Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates zur Anderung der Verordnung

(EU) 2018/842 zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele fir die Reduzierung der
Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag zu KlimaschutzmaBnahmen zwecks
Erfiillung der Verpflichtungen aus dem Ubereinkommen von Paris (COM(2021) 555 final).

40 Richtlinie (EU) 2018/410 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. Mirz 2018 zur Anderung der
Richtlinie 2003/87/EG zwecks Unterstiitzung kosteneffizienter Emissionsreduktionen und zur Férderung von
Investitionen mit geringem CO»-Ausstofl und des Beschlusses (EU) 2015/1814 (Text von Bedeutung fiir den
EWR) (ABIL L 76 vom 19.3.2018, S. 3).

41 Verordnung (EU) 2021/1056 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung
des Fonds fiir einen gerechten Ubergang (ABI. L 231 vom 30.6.2021, S. 1).
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. Subsidiaritit (bei nicht ausschlieBlicher Zustindigkeit)

Die Mitgliedstaaten werden die MaBBnahmen und Investitionen gestalten und auswihlen, die
einen gerechten Ubergang zur Klimaneutralitit gewihrleisten, einschlieBlich spezieller
MaBnahmen, die sie im Rahmen der bestehenden Finanzierungsinstrumente,
Politikinstrumente und Steuerungsmechanismen vorschlagen konnen.

. VerhiltnismiBigkeit

Es sind MaBnahmen auf Unionsebene notwendig, um einen schnellen und soliden
okologischen Wandel zu erreichen, der die verbindlichen Ziele des Europdischen
Klimagesetzes erfiillt und dabei niemanden zuriickldsst, im Einklang mit dem europdischen
Griinen Deal, der Strategischen Agenda 2019-24 des Europdischen Rates, dem Bericht des
Europidischen Parlaments zum Thema ,,Ein starkes soziales Europa fiir einen gerechten
Ubergang“*?, dem Bericht des Europiischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema
,Kein Griiner Deal ohne sozialen Deal“** und der Stellungnahme des Ausschusses der
Regionen zum Thema ,,Ein starkes soziales Europa fiir einen gerechten Ubergang“**. Dazu ist
es erforderlich, dass die sozialen und beschiftigungsbezogenen Herausforderungen im
Zusammenhang mit dem Okologischen Wandel in allen Mitgliedstaaten auf kohédrente und
effiziente Weise angegangen werden.

Laut der EU-weiten Bewertung der endgiiltigen integrierten nationalen Energie- und
Klimapline durch die Kommission, die im September 2020 verdffentlicht wurde®, sind
zusitzliche Anstrengungen erforderlich, um eine saubere und gerechte Energiewende in den
am meisten betroffenen Regionen zu gewéhrleisten. Leitlinien fiir die Mitgliedstaaten
erscheinen angesichts des Umfangs und der Auswirkungen der vorgeschlagenen MaBnahme
notwendig und verhdltnismifBig.

Um unnétigen Verwaltungsaufwand fiir die Mitgliedstaaten zu vermeiden, wird die
Umsetzung der in dieser Empfehlung enthaltenen politischen Leitlinien im Rahmen des
Europdischen Semesters und anderer bestehender Prozesse iiberwacht, insbesondere
gegebenenfalls dem Governance-System fiir die Energieunion und fiir den Klimaschutz.

o Wahl des Instruments

Als Rechtsinstrument wird eine Empfehlung des Rates vorgeschlagen, die die Grundsétze der
Subsidiaritdt und der VerhéltnismiBigkeit achtet. Dieses Rechtsinstrument basiert auf den
vorhandenen europdischen Rechtsvorschriften und entspricht den verfiigbaren Instrumenten
flir europdische Maflnahmen im Bereich der Beschéftigung und der Sozialpolitik. Dieses
Rechtsinstrument enthdlt Maflnahmen, die von den Mitgliedstaaten zu beriicksichtigen sind,
und stellt die Zusammenarbeit in diesem Bereich auf eine solidere politische Grundlage,
wobei die Zustindigkeit der Mitgliedstaaten fiir die betroffenen Bereiche in vollem Umfang
gewahrt wird.

42 EntschlieBung des Europdischen Parlaments vom 17. Dezember 2020 zu einem starken sozialen Europa fiir

gerechte Ubergiinge (2020/2084(INT)).

Stellungnahme des Européischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema ,,Kein Griiner Deal ohne
sozialen Deal (Initiativstellungnahme) (EWSA 2020/01591 (ABI. C 341 vom 24.8.2021, S. 23).
Stellungnahme des Europdischen Ausschusses der Regionen — Ein starkes soziales Europa fiir einen
gerechten Ubergang, COR 2020/02167 (ABI. C 440 vom 18.12.2020, S. 42).

4 COM(2020) 564 final.
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3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER
INTERESSENTRAGER UND DER FOLGENABSCHATZUNG

. Ex-post-Bewertung/Eignungspriifungen bestehender Rechtsvorschriften
Nicht zutreffend.
. Konsultationen der Interessentriger

Die Dienststellen der Kommission haben bereits eine Reihe von allgemeinen und gezielten
Konsultationsmafinahmen zum 06kologischen Wandel, einschlieBlich seiner sozialen und
beschiftigungspolitischen Aspekte, durchgefiihrt, insbesondere durch:

. gezielte Konsultationen sowie 6ffentliche Online-Konsultationen im Rahmen
der ,Fit fiir 55“-Legislativpakete im Juli 2021 und Dezember 2021 (z. B. EU-
Emissionshandelssystem, Energiebesteuerungsrichtlinie,
Energieeffizienzrichtlinie, Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von
Gebéduden und andere);

° bilaterale/multilaterale Treffen mit Interessenvertretern, darunter mehr als
50 Treffen zur Uberarbeitung des EHS, insbesondere im Zusammenhang mit
dem am 14. Juli 2021 angenommenen Paket;

. eine offene Gffentliche Online-Konsultation zum Klimazielplan 2030 (Mérz—
Juni 2020; mehr als 1000 Antworten), nach einer 4-wochigen Konsultation zur
Folgenabschitzung in der Anfangsphase.

Zur Vorbereitung dieses Vorschlags fiir eine Empfehlung des Rates fiihrte die Kommission
im Oktober und November 2021 gezielte Konsultationen und einen Austausch mit dem
Beschiftigungsausschuss, dem Ausschuss fiir Sozialschutz, dem Ausschuss fiir
Wirtschaftspolitik, den europdischen Sozialpartnern und Organisationen der Zivilgesellschaft
durch, die im Bereich der Behinderten-, Sozial- und Beschéaftigungspolitik tétig sind.

Die Konsultationen ergaben eine breite Unterstiitzung fiir eine Initiative, die sich mit den
sozialen und beschiftigungspolitischen Aspekten des Ubergangs befasst und dafiir sorgt, dass
niemand zuriickgelassen wird. Im Einzelnen waren sich die Parteien insgesamt einig, dass
mehrere Elemente erforderlich sind: umfassende politische MaBnahmenpakete fiir einen
gerechten Ubergang, einschlieBlich Umschulungs- und WeiterbildungsmaBnahmen; sinnvolle
Nutzung bestehender Politiken und Finanzierungsinstrumente, Vermeidung von Doppelarbeit
und Verwaltungsaufwand; ein besseres Verstindnis der beschiftigungspolitischen und
sozialen Auswirkungen der klimawandelbezogenen Politikansdtze, einschlieBlich der
Auswirkungen auf die Qualitit der Arbeitsplitze, sowie eine entsprechende Uberwachung und
Berichterstattung auf der Grundlage von ,,realen Daten und einschldgigen Indikatoren; eine
durchgehende Berticksichtigung von Gleichstellungsfragen, aber auch Forderungen nach
mehr Mitteln und Kapazititsaufbau, vor allem fiir KMU; eine Integration in bestehende
Governance-Mechanismen; eine Einbeziehung der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft in
die Gestaltung und Umsetzung von Klimaschutz- und Finanzierungsstrategien fiir einen
gerechten Ubergang.

Die Kommission fiihrte aulerdem vom 29. Oktober 2021 bis zum 19. November 2021 eine
offene Aufforderung zur Einreichung von wissenschaftlichen Informationen durch, zu
der 66 Beitrdge aus einem breiten Spektrum von Interessengruppen eingegangen sind:
offentliche Behorden, europdische und nationale Sozialpartner, Organisationen der
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Zivilgesellschaft im Bereich Soziales, aber auch Klima- und Umweltorganisationen sowie
Hochschul- und Forschungseinrichtungen.

Insgesamt sprachen sich die Befragten nachdriicklich fiir eine langfristige Strategie fiir den
okologischen Wandel aus und begriilten den Fokus auf Beschiftigung und soziale Aspekte.
In mehreren Beitrdgen wurden insbesondere die potenziellen Auswirkungen auf
Ungleichheiten, Arbeitspldtze und Kompetenzen angesprochen, wobei ein allgemeiner Appell
zur Bereitstellung angemessener Finanzmittel sowie technischer Unterstiitzung fiir die
Mitgliedstaaten im Hinblick auf die verfligbaren Finanzierungsinstrumente erging und der
Schwerpunkt auf schutzbediirftigen Regionen, Sektoren und Gruppen lag. In den Beitriagen
wurde auch auf die Notwendigkeit hingewiesen, verstirkt in Umschulungs- und
Weiterbildungsinitiativen, den Aufbau von Kapazititen und Infrastrukturen zu investieren.
Die Stiarkung des sozialen Dialogs und der Tarifverhandlungen fand breite Unterstiitzung,
wobei einige Befragte das Recht der Arbeitnehmer auf Unterrichtung, Anhoérung und
Mitentscheidung einforderten. Dariiber hinaus wurde in der liberwiegenden Mehrheit der
Beitrige die Notwendigkeit eines detaillierten Mappings und einer eingehenden Analyse
betont. In zahlreichen Beitrdgen wurden weitere Themen angesprochen, insbesondere direkte
Einkommensunterstiitzungsmafinahmen fiir gefdhrdete Arbeitnehmer und Haushalte, der
Zugang zu essenziellen Dienstleistungen, einschlieBlich Transportdienstleistungen, sowie die
Gewihrleistung von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, die an die ,griinen
Arbeitsplétze™ angepasst sind.

. Einholung und Nutzung von Expertenwissen

Die Europédische Kommission sammelt Fachwissen in den Bereichen Soziales, Beschéftigung
und damit zusammenhdngenden Politiken, unter anderem durch die Beobachtungsstelle zur
sozialen Lage, um das Wissen in den Bereichen Sozialpolitik, Sozialschutz und
Beschiftigung zu fordern und gleichzeitig politisch relevante und evidenzbasierte Forschung
zur aktuellen soziodkonomischen Situation in der EU zur Verfiigung zu stellen. Die
Beobachtungsstelle zur sozialen Lage deckt vier Hauptforschungsbereiche ab: Armut,
Einkommensungleichheit, soziale Ungleichheiten, Gesundheit und Wohlbefinden;
Beschiftigung, Arbeitslosigkeit und Beschiftigungslage; Wohlfahrts-, Sozial- und
Arbeitsmarktpolitik;  Auswirkungen der Megatrends auf den Arbeitsmarkt und
Verteilungswirkung.

Ankniipfend an frithere Veranstaltungen zu diesem Thema veranstaltete die
Beobachtungsstelle im November 2021 ihr jdhrliches Forschungsseminar mit dem Titel
,»Soziale und beschiftigungspolitische Aspekte des Ubergangs zur Klimaneutralitit“. Im
Mittelpunkt der Veranstaltung standen die potenziellen Auswirkungen des ©kologischen
Wandels in Bezug auf Beschiftigung, Qualitit der Arbeitspldtze, Kompetenzen und andere
Verteilungswirkungen wie Energiearmut und Zugang zu essenziellen Dienstleistungen.

Gemil den mit den Sachverstindigen erdrterten wichtigsten Ergebnissen sind die erwarteten
Auswirkungen auf aggregierter Ebene insgesamt positiv, wobei ein Anstieg der Beschiftigung
in den Sektoren Energieeinsparung, Baugewerbe und erneuerbare Energien, auch fiir gering-
und mittelqualifizierte Arbeitnehmer, vorhergesagt wird. Im Gegensatz dazu wird erwartet,
dass die Beschiftigung und die Lohne in energieintensiven Sektoren, in denen Emissionen

46 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langld=de&catld=1049
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schwer zu verringern sind, zuriickgehen werden, was die Notwendigkeit von Investitionen in
die massive Herausforderung der Weiterbildung und Umschulung unterstreicht.

Zu den politischen Instrumenten, die von den Sachverstindigen zur Forderung eines
gerechten Ubergangs genannt wurden, gehoren Steuern, Transferleistungen, Subventionen
und Vorschriften, die jeweils ein unterschiedliches Mall an Gerechtigkeit und Effizienz mit
sich bringen. Die Sachverstindigen waren sich weitgehend einig, dass es wichtig ist,
bestimmte regressive oder unverhiltnisméfBige Auswirkungen, insbesondere fiir Haushalte mit
niedrigem und mittlerem Einkommen, durch Transferleistungen und Subventionen
auszugleichen, auch um die soziale Akzeptanz politischer Ma3inahmen zu gewéhrleisten.

Auf dem Seminar wurden auch Bereiche identifiziert, in denen weitere Forschungsarbeiten
von Vorteil wiren, u. a.: a) die rdumliche Dimension der Beschiftigungs-, Sozial- und
Verteilungseffekte von Klimaschutzmafnahmen, u. a. durch weitere Simulationen, die alle
EU-Liander abdecken, und die Abschitzung der Auswirkungen nach Gebiet und
Urbanisierungsgrad; b) die Integration von Makro- und Mikromodellen, einschlieBlich einer
detaillierteren Modellierung der Arbeitsmarktiibergéinge, insbesondere zwischen den
Sektoren, und des damit verbundenen Bedarfs an Investitionen im sozialen Bereich zur
Unterstiitzung von Nach- und Umschulung und Weiterbildung; c¢) die Integration von
Modellen der Einkommensverteilung und der Haushaltsbudgetmodelle in die zugrunde
liegenden Makromodelle; d) die Entwicklung von Indikatoren fiir die ,,Umweltfreundlichkeit*
von Aufgaben, Arbeitspldtzen und Kompetenzen.

. Folgenabschitzung

Das vorgeschlagene Instrument — eine Empfehlung des Rates — bietet eine Orientierungshilfe
fir die Umsetzung sozialer, beschéftigungspolitischer und verbundener Mafinahmen zur
Bewiltigung der Herausforderungen des okologischen Wandels. Da sie den Mitgliedstaaten
jedoch flexible Leitlinien fiir die Auswahl und Gestaltung der MaBBnahmen an die Hand gibt,
ist eine Folgenabschétzung nicht erforderlich.

Ein begleitendes Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen bietet einen Uberblick und eine
Erorterung der verfligbaren Erkenntnisse, die die empfohlenen politischen Mallnahmen
untermauern, und stlitzt sich dabei auf die Analysen in den einschligigen
Folgenabschdtzungsberichten, die die Mitteilung zum Klimazielplan 2030 und die Initiativen
des Pakets ,,Fit fiir 55 begleiten. Es enthélt neue Erkenntnisse aus zusétzlichen Analysen der
Europédischen Kommission, einschlielich Aktualisierungen der Indikatoren fiir Energiearmut
nach Einkommensgruppen fiir diejenigen Mitgliedstaaten, flir die in der EU-SILC-Datenbank
bereits Daten fiir 2020 verfligbar sind. SchlieBlich sind darin auch die Riickmeldungen
eingeflossen, die wiahrend der gezielten Konsultationen im Herbst 2021 eingegangen sind, als
die Europdische Kommission unter anderem die Mitgliedstaaten, die Sozialpartner, die
Zivilgesellschaft, einschlieBlich junger Menschen, und Sachverstindige auf dem Gebiet der
Arbeitsmarktanalyse, der Sozialpolitik und des gerechten Ubergangs ansprach.

Einige der wichtigsten Belege betreffen die folgenden MaBBnahmenaspekte:

Nachweis, wie das Potenzial des Ubergangs, Arbeitsplitze zu schaffen, sowohl von der
aktiven Unterstiitzung von Arbeitsmarktiibergdngen und der Schaffung von Arbeitsplitzen als
auch von der Féhigkeit der Arbeitnehmer abhéngt, eine Qualifikation zu erwerben, die an
einen Arbeitsmarkt und eine Industrielandschaft angepasst ist, die durch griine Arbeitsplétze
und klimafreundliche Produktionsprozesse gekennzeichnet ist.
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Vorlage von Modellrechnungen zur Frage, ob es moglich ist, Steuereinnahmen vom Faktor
Arbeit auf klimabezogene Einnahmen zu verlagern, negative Umwelteffekte durch die
Forderung des Verursacherprinzips zu internalisieren, die Beschéftigungssituation zu
verbessern und gleichzeitig die Exposition gegeniiber Umweltgefahren zu verringern, nicht
zuletzt fiir die am stdrksten gefdhrdeten Haushalte, und ob es moglich ist, negative
Verteilungseffekte durch gezielte Mafnahmen abzumildern, indem Einnahmen aus
Energiesteuern und der Bepreisung von Kohlendioxidemissionen an die am stdrksten
betroffenen Haushalte, insbesondere die besonders gefidhrdeten, weitergegeben werden;

Hervorheben, wie durch gezielte Investitionen in Energieeffizienz, Dekarbonisierung von
Heizung, Kiihlung und Verkehr, Zugang zu essenziellen Dienstleistungen, einschlieBlich
alternativer nachhaltiger Mobilitdtslosungen, und Sensibilisierung, erforderlichenfalls ergdnzt
durch befristete und gezielte direkte Einkommensunterstiitzung fiir gefahrdete Verbraucher
und Haushalte, eine gerechte und inklusive Energiewende gewihrleistet werden kann, wobei
der Schwerpunkt auf den am stirksten betroffenen Menschen und Haushalten, insbesondere
den gefdhrdeten, liegt.

. Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung
Nicht zutreffend.
. Grundrechte

Es wurden keine negativen Auswirkungen auf die Grundrechte festgestellt. Im Gegenteil: Die
Initiative fordert Rechte, die in der Charta der Grundrechte der Europdischen Union verankert
sind, darunter auch im Hinblick auf die Titel Gleichheit und Solidaritit, wie das Recht auf
faire Arbeitsbedingungen (Artikel 31), das Recht auf Bildung (Artikel 14) und der Anspruch
auf soziale Sicherheit und soziale Unterstiitzung (Artikel 34), der sich auf Leistungen der
sozialen Sicherheit und die sozialen Dienste bezieht, die in bestimmten Féillen Schutz bieten,
sowie das Recht auf soziale Unterstiitzung und fiir die Wohnung.

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
Fiir diesen Vorschlag fiir eine Empfehlung sind keine weiteren Mittel aus dem EU-Haushalt

erforderlich.

Finanzierungsmdglichkeiten im Rahmen des EU-Haushalts fiir einen gerechten Ubergang zur
Klimaneutralitdt sind bereits verfiigbar, und zwar im Einklang mit den Zielen und der
Interventionslogik der verschiedenen Fonds und Programme.*’

Die Empfehlung enthélt Leitlinien in Bezug auf die nationalen Haushalte und ihre mogliche
Rolle bei der Umsetzung der Empfehlung.

5. WEITERE ANGABEN

. Durchfiihrungspline sowie Monitoring-, Bewertungs- und
Berichterstattungsmodalititen

Es wird vorgeschlagen, dass die Kommission die Umsetzung dieser Empfehlung des Rates in
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten im Rahmen des Europdischen Semesters tiberwacht.

47 Ein ausfiihrlicher Uberblick iiber die einschligigen Finanzierungsinstrumente und ihre Verflechtungen sowie

ihre Rolle bei der Umsetzung der in diesem Vorschlag ausgesprochenen Empfehlungen ist in der
begleitenden Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen (SWD(2021) 452) enthalten.
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Dartiber hinaus wird vorgeschlagen, dass die Mitgliedstaaten diese Empfehlung des Rates bei
der Aktualisierung ihrer integrierten nationalen Energie- und Klimapldne im Jahr 2023 (fiir
die Entwiirfe der Pldne) und 2024 (fiir die endgiiltigen Plédne) gemill Artikel 14 der
Verordnung (EU) 2018/1999 iiber das Governance-System fiir die Energieunion und fiir den
Klimaschutz (im Folgenden ,,Verordnung iiber das Governance-System®) und in ihren
nationalen Fortschrittsberichten zu Energie und Klima gemé&l Artikel 17 der genannten
Verordnung beriicksichtigen. Insbesondere sollte die Empfehlung als Grundlage fiir die
durchgiingige Beriicksichtigung der Aspekte des gerechten Ubergangs bei allen MaBnahmen
und Aktionen dienen, die im Rahmen der fiinf in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung tiber das
Governance-System genannten Dimensionen der Energieunion vorgesehen sind. Die
Empfehlung sollte auch als Grundlage fiir spezifische nationale Aktionen und MaBnahmen
herangezogen werden, die auf Beschiftigung, Kompetenzen, Energiearmut und andere soziale
und verteilungspolitische Aspekte des Energiebinnenmarktes abzielen, sofern sich die
Mitgliedstaaten dafiir entscheiden, solche MaBBnahmen zu ergreifen, und sie so unterstiitzen,
insbesondere diejenigen mit einer signifikanten Anzahl von Energiearmut betroffenen
Haushalten, und in ihren integrierten nationalen Energie- und Klimapldnen im Einklang mit
Artikel 3 Absatz 3d angemessene Politiken und MalBnahmen zur Bewiltigung dieses
Problems zu definieren, einschlieflich sozialpolitischer MaBnahmen und anderer
einschldgiger nationaler Programme und Politiken.

Mit Hilfe des multilateralen Uberwachungsmechanismus und der bestehenden Governance-
Mechanismen wird die Kommission die mdglichen Auswirkungen des Ubergangs
analysieren, die am stirksten betroffenen Menschen ermitteln und gegebenenfalls
landerspezifische Empfehlungen an die Mitgliedstaaten im Rahmen des Européischen
Semesters auf der Grundlage der Leitlinien fiir die Beschéftigungs- und Sozialpolitik der
Mitgliedstaaten aussprechen.

. Erlauternde Dokumente (bei Richtlinien)
Nicht zutreffend.
. Ausfiihrliche Erliuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags

In den Nummern 1 und 2 werden Gegenstand, Ziele und Aufbau der vorliegenden
Empfehlung beschrieben.

Nummer 3 enthilt die Begriffsbestimmungen, die fiir die Zwecke der Empfehlung gelten.

In den Nummern 4 bis 7 wird den Mitgliedstaaten empfohlen, umfassende und kohédrente
politische MaBnahmenpakete fiir einen gerechten Okologischen Wandel zu schniiren und
umzusetzen, um hochwertige Arbeitsplatze aktiv zu fordern; den Zugang zur allgemeinen und
beruflichen Bildung und zum lebenslangen Lernen von hoher Qualitit und in inklusiver Form
zu gewdhrleisten; gerechtere Steuer- und Sozialschutzsysteme zu schaffen; den Zugang zu
erschwinglichen essenziellen Dienstleistungen und Wohnraum als Teil des Ubergangs zur
Klimaneutralitit sicherzustellen.

In den Nummern 8 bis 9 wird den Mitgliedstaaten empfohlen, weitere bereichsiibergreifende
Elemente einzurichten und umzusetzen, die einen gerechten und inklusiven 6kologischen
Ubergang fordern, insbesondere im Hinblick auf die Gewihrleistung eines inklusiven
gesamtwirtschaftlichen Ansatzes und die Schaffung einer soliden Evidenzbasis, die fiir die
Einflihrung solider sozial- und arbeitsmarktpolitischer MaBBnahmen zur Foérderung eines
gerechten und inklusiven Ubergangs erforderlich ist.
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In der Nummer 10 wird den Mitgliedstaaten empfohlen, 6ffentliche und private Mittel optimal
zu nutzen, um eine wirksame finanzielle Unterstiitzung zu leisten, insbesondere durch die
Bindung und den Einsatz angemessener nationaler Ressourcen; durch das Vorsehen eines
angemessenen MalBnahmenbiindels in den nationalen Plinen im Rahmen des vorgeschlagenen
Klima-Sozialfonds; durch Gewdhrleistung einer kohdrenten und optimalen Nutzung von
Finanzmitteln im Zusammenhang mit dem gerechten Ubergang auf allen Ebenen, auch auf
EU-Ebene.

In Nummer 11 wird die Absicht der Kommission begriiit, Folgemaflnahmen zu der
Empfehlung des Rates zu ergreifen, insbesondere im Hinblick auf die Forderung der
offentlichen Debatte iiber den gerechten Ubergang, die Verbesserung der Datenlage und der
methodischen Grundlage, die Uberwachung und die vorausschauende Analyse, die
Uberpriifung der Fortschritte bei der Umsetzung dieser Empfehlung im Rahmen der
multilateralen Uberwachung, insbesondere im Rahmen des Europdischen Semesters und im
Kontext der Energieunion und des Klimaschutzes.
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2021/0421 (NLE)
Vorschlag fiir eine
EMPFEHLUNG DES RATES

zur Sicherstellung eines gerechten Ubergangs zur Klimaneutralitit

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union, insbesondere auf
Artikel 166 Absatz 4 und Artikel 292 in Verbindung mit Artikel 149,

auf Vorschlag der Europédischen Kommission,

in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1)

2)

Die Treibhausgasemissionen miissen dringend reduziert werden, insbesondere um den
Anstieg des Meeresspiegels und die Wahrscheinlichkeit extremer Wetterereignisse zu
verringern, von denen bereits jetzt alle Regionen der Welt betroffen sind*®, und um die
wirtschaftlichen und sozialen Kosten zu senken, die mit den Auswirkungen der
globalen Erwirmung verbunden sind*. Die Union und ihre Mitgliedstaaten sind
Vertragsparteien des im Dezember 2015 im Rahmen des Rahmeniibereinkommens der
Vereinten  Nationen iliber  Klimadnderungen (UNFCCC) angenommenen
Ubereinkommens (im Folgenden ,,Ubereinkommen von Paris®)*®, das die
Vertragsparteien dazu verpflichtet, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur
auf deutlich unter 2 °C iiber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und die
Anstrengungen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5°C iiber dem
vorindustriellen Niveau fortzusetzen.

Der Klimawandel und die Umweltzerstorung stellen eine ernsthafte Bedrohung dar,
die dringende Mallnahmen erfordert, wie zuletzt im Sechsten Sachstandsbericht des
Zwischenstaatlichen ~ Ausschusses fiir Klimaidnderungen (IPCC) iber die
naturwissenschaftlichen Grundlagen bekréftigt wurde. Menschliches Leid und
wirtschaftliche Verluste, die durch héiufigere klimabedingte Extremereignisse wie
Uberschwemmungen, Hitzewellen, Diirren und Waldbrinde entstehen, werden immer
hiufiger. In der EU erreichen diese Verluste im Schnitt bereits tiber 12 Mrd. EUR pro
Jahr.>! Diese Verluste konnten sich auf zusitzliche 175 Milliarden EUR (1,38 % des
BIP der EU) pro Jahr belaufen, wenn die globale Erwdrmung 3 °C {iber dem
vorindustriellen Niveau erreicht. Bei 3 °C gegeniiber 65 Mrd. EUR bei 2 °C und
36 Mrd. EUR pro Jahr bei 1,5 °C. Dies wiirde bestimmte Gruppen unverhéltnismafBig

48

49
50
51

IPCC, 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the
Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Klimawandel 2021:
Naturwissenschaftliche Grundlagen. Beitrag der Arbeitsgruppe I zum Sechsten Sachstandsbericht des
Weltklimarats).

JRC, PESETA 1V, https://ec.europa.eu/jrc/en/peseta-iv/economic-impacts .

Ubereinkommen von Paris (ABI. L 282 vom 19.10.2016, S. 4).

Européische Kommission (2021), PESETA IV-Studie ,,Climate change impacts and adaptation in Europe®,
Gemeinsame Forschungsstelle, Sevilla, http://ec.europa.eu/jrc/en/peseta-iv.
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€)

(4)

stark belasten, insbesondere Menschen, die sich bereits in einer prekdren Lage
befinden, und Regionen, die bereits mit Herausforderungen konfrontiert sind.

Der europiische Griine Deal®? enthilt die Strategie fiir die Union, der erste

klimaneutrale Kontinent zu werden und die Union zu einer nachhaltigen, gerechteren
und wohlhabenderen Gesellschaft zu machen, die die Belastbarkeitsgrenzen unseres
Planeten achtet. Die Notwendigkeit eines gerechten Ubergangs ist ein integraler
Bestandteil des Griinen Deals, in dem betont wird, dass niemand zuriickgelassen und
keine Region vernachlissigt werden sollte. Im Europaischen Klimagesetz>® werden ein
verbindliches Ziel der Klimaneutralitit in der Union bis 2050 und ein verbindliches
Zwischenziel einer Senkung der Nettotreibhausgasemissionen bis 2030 innerhalb der
Union um mindestens 55% gegeniiber 1990 festgelegt. Ziel des 8.
Umweltaktionsprogramms bis 2030°* ist es, das Naturkapital der Union zu schiitzen,
zu bewahren und zu verbessern und die Gesundheit und das Wohlergehen der
Menschen vor umweltbedingten Risiken und Auswirkungen zu schiitzen.

Die Umstellung auf eine klimaneutrale Wirtschaft und Gesellschaft erfordert
umfassende politische MafBnahmen und erhebliche Investitionen in vielen Bereichen,
wie Klimaschutz, Energie, Umwelt, Industrie, Forschung und Innovation.> Um das
verbindliche Ziel auf Unionsebene fiir 2030 zu erreichen, hat die Kommission am
14. Juli 2021 das Paket ,,Fit fiir 55°°¢ vorgelegt. Dieses Paket umfasst Vorschlige zur
Aktualisierung der einschldgigen Rechtsvorschriften, einschlieBlich des EU-
Emissionshandelssystems (EHS)’, der Richtlinien iiber die Energiebesteuerung, die
Energieeffizienz und erneuerbare Energien, der Verordnung zur Festsetzung von CO»-
Emissionsnormen fiir neue Personenkraftwagen und fiir neue leichte Nutzfahrzeuge,
der Verordnung iiber die Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von
Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnutzungsidnderungen und Forstwirtschaft, der
Richtlinie iiber den Aufbau der Infrastruktur fiir alternative Kraftstoffe und der
Verordnung iiber die Lastenteilung in Bezug auf die Wirtschaftssektoren, die nicht
unter das EHS fallen, ndmlich den Verkehrs- und den Bausektor. Es enthilt auch neue
Legislativvorschlige, insbesondere =~ zur  Forderung  der  Verwendung
umweltfreundlicherer Kraftstoffe im Luft- und Seeverkehr sowie zur Einflihrung eines
CO»-Grenzausgleichssystems und zur Einrichtung eines Klima-Sozialfonds, was in
direktem  Zusammenhang mit der vorgeschlagenen  Einfilhrung eines
Emissionshandelssystems fiir Brennstoffe in Gebduden und im Straenverkehr steht.
Das Fit fiir 55“-Paket wird in Verbindung mit den auf EU-Ebene getroffenen

52
53

54

55

56

57

Mitteilung der Kommission ,,Der européische Griine Deal” (COM(2019) 640 final).

Verordnung (EU) 2021/1119 des Européischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 2021 zur Schaffung
des Rahmens fiir die Verwirklichung der Klimaneutralitit und zur Anderung der Verordnungen (EG)
Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 (,,Europdisches Klimagesetz*) (ABL. L 243 vom 9.7.2021, S. 1).
Vorschlag fiir einen Beschluss des Europdischen Parlaments und des Rates {iber ein allgemeines
Umweltaktionsprogramm der Union fiir die Zeit bis 2030 (COM(2020) 652 final).

Beispielsweise in Bezug auf die Infrastruktur wird Europa in diesem Jahrzehnt zusétzliche Investitionen in
Hoéhe von schitzungsweise 350 Mrd. EUR pro Jahr bendtigen, um sein Emissionsreduktionsziel fiir 2030
allein durch Energiesysteme zu erreichen, und ferner weitere 130 Mrd. EUR fiir andere Umweltziele.
Mitteilung der Kommission ,,Fit fiir 55“: auf dem Weg zur Klimaneutralitdt — Umsetzung des EU-Klimaziels
fiir 2030 (COM(2021) 550 final).

Vorschlag fiir eine Richtlinie des Europdischen Parlaments und des Rates zur Anderung der
Richtlinie 2003/87/EG iiber ein System fiir den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union,
des Beschlusses (EU) 2015/1814 {iber die Einrichtung und Anwendung einer Marktstabilititsreserve fiir das
System fiir den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union und der Verordnung
(EU) 2015/757 (COM(2021) 551 final).
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(6)

(7

MaBnahmen zur Forderung und Schaffung von Anreizen fiir die notwendigen
offentlichen und privaten Investitionen dazu beitragen, das Wachstum neuer Mirkte,
beispielsweise fiir saubere Kraftstoffe und emissionsarme Fahrzeuge, zu unterstiitzen
und zu beschleunigen und damit die Kosten des nachhaltigen Ubergangs fiir
Unternehmen und Biirgerinnen und Biirger gleichermalen zu senken.

Die Mitgliedstaaten haben sich in der Strategischen Agenda 2019-2024 des
Europdischen Rates verpflichtet, einen gerechten Ubergang zur Klimaneutralitit zu
gewihrleisten, der alle einbezieht und niemanden zurlickldsst. Auf internationaler
Ebene haben die Mitgliedstaaten die Ziele der Vereinten Nationen fiir nachhaltige
Entwicklung und das Ubereinkommen von Paris ratifiziert, in dem auf die zwingende
Notwendigkeit eines gerechten Strukturwandels fiir die arbeitende Bevolkerung und
der Schaffung menschenwiirdiger Arbeit und hochwertiger Arbeitsplitze verwiesen
wird. Die Leitlinien der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) bieten einen
international etablierten politischen Rahmen fiir einen gerechten Ubergang zu einer
okologisch nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft fiir alle.’® Dariiber hinaus haben
54 Unterzeichner (Mitgliedstaaten und Sozialpartner) die auf der COP-24 in Kattowitz
angenommene Erkldarung von Schlesien zu Solidaritdt und gerechtem Strukturwandel
von 2018 gebilligt, darunter die FEuropdische Kommission im Namen der
Europiischen Union® und 21 einzelne EU-Mitgliedstaaten. Die Europiische Union
und zehn einzelne Mitgliedstaaten unterzeichneten 2021 die auf der COP-26 in
Glasgow angenommene Politische Erkldrung zur Schaffung der Voraussetzungen fiir
einen gerechten Ubergang auf internationaler Ebene und verpflichteten sich,
Informationen  i{iber einen gerechten Ubergang in die zweijdhrlichen
Transparenzberichte im Rahmen der Berichterstattung iiber unsere Politik und
MaBnahmen zur Erreichung unserer national festgelegten Beitrdge aufzunehmen.

Fairness und Solidaritdt sind zentrale Grundséitze der Politik der Union fiir den
okologischen Wandel und eine Voraussetzung fiir eine breite und nachhaltige
offentliche Unterstiitzung. Im europdische Griinen Deal wird betont, dass der
Ubergang gerecht und inklusiv sein muss, wobei die Menschen an erster Stelle stehen
und ein besonderes Augenmerk auf die Unterstiitzung der Regionen, Industrien,
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Haushalte und Verbraucherinnen und
Verbraucher gelegt wird, die vor den groBten Herausforderungen stehen werden.
Dariiber hinaus wird in der Mitteilung ,,Ein starkes soziales Europa fiir einen
gerechten Ubergang“®® unterstrichen, dass Europa durch die Umsetzung des
europdischen Griinen Deals iiber die Instrumente verfiigen wird, die es fiir mehr
Aufwirtskonvergenz, soziale Gerechtigkeit und gemeinsamen Wohlstand braucht.

Im Aktionsplan zur europiischen Siule sozialer Rechte®' wird unterstrichen, dass
Einheit, Koordinierung und Solidaritdt nétig sind, um den Sprung in ein griineres und
starker digital ausgerichtetes Jahrzehnt zu schaffen, in dem die Europderinnen und
Europder vorankommen konnen. Darin werden drei Kernziele der EU fiir 2030

58

59
60

61

In den Leitlinien wird das Konzept des gerechten Ubergangs definiert und politische Entscheidungstriger
und Sozialpartner werden aufgefordert, einen gerechten Ubergang auf globaler Ebene zu fordern.
Generalsekretariat des Rates, 14545/1/18 REV1 vom 26. November 2018.

Mitteilung der Kommission ,,Ein starkes Europa fiir einen gerechten Ubergang® (COM(2020) 14) zur
Einleitung der 6ffentlichen Konsultation fiir den Aktionsplan zur europdischen Séule sozialer Rechte.
Mitteilung der Kommission ,,Aktionsplan zur européischen Sdule sozialer Rechte* (COM(2021) 102 final).
Die europédische Siule sozialer Rechte, die vom Rat der Europdischen Union, dem Europdischen Parlament
und der Kommission auf dem Gipfel in Goteborg im November 2017 proklamiert und unterzeichnet wurde,
ist der Kompass der Union auf dem Weg zu einem starken sozialen Europa.
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vorgeschlagen, wonach bis 2030 mindestens 78 % der Bevolkerung im Alter von 20
bis 64 Jahren erwerbstitig sein soll®?, mindestens 60 % aller Erwachsenen jedes Jahr
an Fortbildungen teilnehmen sollten®® und die Zahl der von Armut oder sozialer
Ausgrenzung bedrohten Menschen bis 2030 um mindestens 15 Millionen verringert
werden soll®. Diese Kernziele der EU fiir 2030 wurden von den Fiihrungsspitzen der
EU in der Erklirung von Porto im Mai2021% und vom Europiischen Rat im
Juni 2021 begriif3t.

Wenn die richtigen begleitenden MaBnahmen® ergriffen werden, konnten im Zuge des
okologischen Wandels bis 2030 1 Million hochwertige Arbeitsplitze®” in der EU und
bis 2050% 2 Millionen Arbeitsplitze zusitzlich in Sektoren wie dem Baugewerbe, der
IKT oder den ernecuerbaren Energien geschaffen werden und gleichzeitig der seit
langem anhaltende Riickgang von Arbeitsplitzen mit mittlerer Qualifikation infolge
von Automatisierung und Digitalisierung abgemildert werden. In einem
pessimistischen ~Szenario konnten die Auswirkungen des Ubergangs zur
Klimaneutralitdt in Verbindung mit einem unangemessenen Maflnahmenbiindel jedoch
zu Arbeitsplatz- und BIP-Verlusten von bis zu 0,39 % in der Union und zu
Arbeitsplatzverlusten von bis zu 0,26 % fiihren®’.

Die Auswirkungen des oOkologischen Ubergangs auf die Wirtschaft und die
Beschiftigung werden je nach Sektor, Beruf, Region und Land unterschiedlich
ausfallen, was Verdnderungen bei den  Arbeitsplitzen innerhalb von
Wirtschaftssektoren und industriellen Okosystemen sowie eine umfangreiche
Umverteilung von Arbeitskriften zwischen diesen Wirtschaftssektoren zur Folge hat.”®
Umstrukturierungen und Anpassungen in den betroffenen Unternehmen,
Wirtschaftssektoren und  Okosystemen erfordern die Entwicklung neuer
Geschéftsmodelle und eine umfangreiche Umverteilung von Arbeitskriften zwischen
Sektoren und Regionen. So wird beispielsweise im Bergbau, in der Energieerzeugung
auf der Grundlage fossiler Brennstoffe und in Teilen des Automobilsektors mit
Arbeitsplatzverlusten  gerechnet. Im  Gegensatz dazu  werden  neue
Beschiftigungsmoglichkeiten in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, nachhaltiger
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63

64

65
66

67

68

69
70

Um dieses iibergeordnete Ziel zu erreichen, muss Europa sich bemiihen, die geschlechtsspezifischen
Beschiftigungsunterschiede im Vergleich zu 2019 mindestens zu halbieren; den Anteil junger Menschen
(15-29 Jahre), die keine Schule besuchen, keiner Arbeit nachgehen und sich nicht in beruflicher Fortbildung
befinden (NEET), auf 9 % zu senken und das Angebot an formaler frithkindlicher Betreuung, Bildung und
Erziehung zu erhohen.

Insbesondere sollten mindestens 80 % der 16- bis 74-Jahrigen iiber grundlegende digitale Kompetenzen
verfiigen und der Anteil der frithen Schulabgidnger weiter reduziert und die Teilnahme an der
Sekundarstufe II erhoht werden.

Von den 15 Millionen Menschen, die aus der Armut oder sozialen Ausgrenzung befreit werden sollen, sollten
mindestens 5 Millionen Kinder sein.

Europdischer Rat, Erkldrung von Porto, 8.5.2021.

Mitteilung der Kommission ,,Fit fiir 55: auf dem Weg zur Klimaneutralitit — Umsetzung des EU-Klimaziels
fiir 2030 (COM(2021) 550 final).

Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Folgenabschidtzung zur Mitteilung ,,Mehr Ehrgeiz fiir das
Klimaziel Europas bis 2030 — In eine klimaneutrale Zukunft zum Wohl der Menschen investieren
(SWD(2020) 176 final). Projektionen auf der Grundlage von E-QUEST unter Zugrundelegung eines
Szenarios ,,niedrigere Besteuerung geringqualifizierter Arbeitskréfte®.

Europidische Kommission (2019), ,,Sustainable growth for all: choices for the future of Social Europe,
Employment and Social Developments in Europe 2019%, 4. Juli 2019. Auf der Grundlage der eingehenden
Analyse, die der Mitteilung der Kommission COM(2018) 773 beigefiigt ist.

SWD(2020) 176 final.

SWD(2020) 176 final.

19

DE



DE

Verkehr und Energieerzeugung erwartet. Die Mitgliedstaaten sollten daher in
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und/oder den lokalen und regionalen
Behorden und Interessenvertretern detaillierte Ansdtze verfolgen, die sich auf die
einzelnen betroffenen Regionen und Okosysteme konzentrieren.

(10)  Durch die Schaffung von hochwertigen Arbeitsplédtzen fiir alle und die Ergreifung von

MafBnahmen zur Linderung und Vermeidung von Energie- und Verkehrsarmut kann
der oOkologische Ubergang dazu beitragen, die Einkommen zu erhéhen und
Ungleichheiten und Armut insgesamt zu verringern.”! Er kann folglich dabei helfen,
bereits bestehende soziodkonomische Ungleichheiten und soziale Ausgrenzung zu
bekdmpfen sowie Gesundheit, Wohlergehen und Gleichstellung zu fordern. Ein
besonderes Augenmerk sollte bestimmten Bevolkerungsgruppen gelten, insbesondere
denjenigen, die sich bereits in einer prekdren Lage befinden. Dazu gehdren
insbesondere Haushalte der unteren Einkommenskategorien, die einen hohen Anteil
ihres Einkommens fiir grundlegende Dienstleistungen wie Energie, Verkehr und
Wohnraum ausgeben, sowie Kleinstunternehmen und kleine und mittlere
Unternehmen. Die Ergebnisse der Modellierung zeigen, dass die progressive oder
regressive Wirkung von Umweltsteuern weitgehend von der Ausgestaltung der
Instrumente abhéngt, z. B. davon, inwieweit Einkommensteuersenkungen oder andere
Optionen zur Riickfiihrung von Steuereinnahmen auf die Bezieher niedrigerer
Einkommen ausgerichtet sind.”

(11)  Kreislaufwirtschaftliche MaBnahmen zur Bewahrung des Wertes (einschlieBlich

Geschiftsmodelle der Reparatur, Wiederverwendung, Wiederaufarbeitung und
Dienstleistungsorientierung) konnen einen erschwinglichen und nachhaltigen Zugang
zu Waren und Dienstleistungen fordern. Sie schaffen auch Arbeitspldtze und Chancen
auf verschiedenen Qualifikationsniveaus, auch fiir Frauen, Menschen mit
Behinderungen und Angehorige von Gruppen in prekdrer Lage, wobei die
Unternehmen der Sozialwirtschaft in diesen Bereichen tétig sind. Durch die
Vermeidung von Neuanschaffungen werden Kohlendioxidemissionen erheblich
gesenkt, wihrend die geschaffenen Arbeitspldtze in der Néhe der Produkte liegen, die
gewartet, iiberholt oder geteilt werden sollen.

(12) Laut den in EU-SILC fiir 2019/202073 neuesten verfiigbaren Daten konnten etwa 8 %

der Bevdlkerung der EU, d. h. iiber 35 Millionen Menschen, ithre Wohnungen nicht
angemessen heizen, wobei je nach Mitgliedstaat und Einkommensgruppe erhebliche
Unterschiede bestehen’. Insgesamt schitzt die Beobachtungsstelle fiir Energiearmut,
dass mehr als 50 Mio. Haushalte in der Europdischen Union von Energiearmut
betroffen sind. Energiearmut, die sich aus einer Kombination von niedrigem

71

72

73

74

Europédische Kommission (2019), ,,Sustainable growth for all: choices for the future of Social Europe,
Employment and Social Developments in Europe 2019, Kapitel 5, 4.Juli 2019, und Europiische
Kommission (2020), ,,Leaving no one behind and striving for more: fairness and solidarity in the European
social market economy®, Employment and Social Developments in Europe 2020, Kapitel 4.2.2,
15. September 2020. Die Gesamtarmut wird in diesem Zusammenhang anhand des vereinbarten Indikators
fir die Armutsgefahrdungsquote gemessen, der im Einklang mit den Indikatoren des sozialpolitischen
Scoreboards und dem damit verbundenen Kernziel fiir 2030 im Rahmen des Aktionsplans fiir die européische
Séule sozialer Rechte steht.

IEEP (2021), Green taxation and other economic instruments: internalising environmental costs to make the

polluter pay.
Fiir 2019 sind EU-SILC-Daten fiir alle Mitgliedstaaten verfiigbar; Daten fiir 2020 sind dagegen nicht fiir alle

Mitgliedstaaten verfiigbar.
Dartiiber hinaus sind bis zu 6,2 % der Européerinnen und Européer, d. h. iiber 27 Millionen Menschen, mit
der Bezahlung der Rechnungen ihrer Versorgungsunternehmen im Riickstand.
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Einkommen, einem hohen Anteil des verfligharen Einkommens, der fiir Energie
ausgegeben wird, und schlechter Energieeffizienz ergibt, ist seit geraumer Zeit eine
grofle Herausforderung fiir die EU. Diese Form der Armut betrifft nicht nur Haushalte
mit niedrigem Einkommen, sondern auch Haushalte mit niedrigem bis mittlerem
Einkommen in vielen Mitgliedstaaten.”> Haushalte mit {iberdurchschnittlichem
Energiebedarf, zu denen Familien mit Kindern, Menschen mit Behinderungen und
dltere Menschen gehdren, sind ebenfalls anfilliger fiir Energiearmut’® und deren
Auswirkungen. Auch Frauen, insbesondere Alleinerzichende und iltere Frauen’’, sind
von Energiearmut besonders betroffen. Neben der Energiearmut wird zunehmend auch
das Konzept der Verkehrsarmut anerkannt, wobei bestimmte Bevolkerungsgruppen
nicht in der Lage sind, ein sozial und materiell notwendiges Niveau an
Verkehrsdienstleistungen zu erreichen. Ohne die richtigen begleitenden Mallnahmen
zur Linderung und Vermeidung von Energie- und Verkehrsarmut besteht die Gefahr,
dass diese verschdrft werden, insbesondere durch die Internalisierung der
Emissionskosten in die Preisbildung oder durch die Kosten der Anpassung an
effizientere, emissionsdrmere Alternativen.

(13) Die Grundsitze der sozialen Gerechtigkeit und der Solidaritit sind fest in die

Gestaltung der einschligigen Klima-, Energie- und Umweltvorschriften auf
Unionsebene’® integriert, u. a. durch das Verursacherprinzip und die Aufgabenteilung
zwischen den Mitgliedstaaten sowie durch eine gewisse Umverteilung der EHS-
Zertifikate fiir Zwecke der Solidaritéit, des Wachstums und der Verbindungsleitungen
innerhalb der Union und ihre Verwendung fiir den Modernisierungsfonds, der zur
Deckung des erheblichen Investitionsbedarfs der einkommensschwécheren
Mitgliedstaaten in Bezug auf die Modernisierung ihrer Energiesysteme beitragt.
Dariiber hinaus bietet der Rahmen der EU-Rechtsvorschriften zur Energiepolitik den
Mitgliedstaaten Instrumente, um den Schutz von energiearmen und schutzbediirftigen
Haushaltskunden zu gewidhrleisten und gleichzeitig Marktverzerrungen zu
vermeiden”’. Diese Instrumente tragen zwar zur Erleichterung des Okologischen
Wandels bei, sollen aber auch die Mittel bereitstellen, um den notwendigen Schutz
allgemeiner zu gewéhrleisten, wie beispielsweise die jiingste Mitteilung mit dem Titel
»oteigende Energiepreise — eine ,Toolbox‘ mit GegenmalBlnahmen und
Hilfeleistungen‘®® zeigt. Ferner wiirde die Schaffung eines Klima-Sozialfonds, fiir den
Mittel in Hohe von 72,2 Mrd. EUR fiir den Zeitraum 2025-2032 vorgesehen sind,
finanziell schwichere Haushalte, Verkehrsnutzer und Kleinstunternehmen, die von der

75
76

77

78

79

80

SWD(2019) 579 final.

Siehe den Bericht iiber den Workshop zum Thema ,.Energicarmut®, der am 9. November 2016 fiir den
Ausschuss fiir Industrie, Forschung und Energie (ITRE) des Europiischen Parlaments organisiert wurde.
Siehe ..Gender perspective on access to energy in the EU* (europa.eu), Gender and energy | Européisches
Institut fiir Gleichstellungsfragen (europa.eu), GFE-Gender-Issues-Note-Session-6.2.pdf (oecd.org).

Soziale Gerechtigkeit wird auch bei der Gestaltung der Vorschldge der Kommission beriicksichtigt, die Teil
des ,Fit fiir 55“Pakets sind, einschlieflich der Vorschlige zur Energiebesteuerungsrichtlinie, der
Energieeffizienzrichtlinie, der Erneuerbare-Energien-Richtlinie, der Richtlinie iiber den Aufbau der
Infrastruktur fiir alternative Kraftstoffe, der Lastenteilungsverordnung und des Vorschlags fiir einen Klima-
Sozialfonds.

Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2019/944 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit
gemeinsamen Vorschriften fiir den Elektrizititsbinnenmarkt und zur Anderung der Richtlinie 2012/27/EU
(Text von Bedeutung fir den EWR) (ABL. L 158 vom 14.6.2019, S.125); Artikel3 der
Richtlinie 2009/73/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 iiber gemeinsame
Vorschriften flir den Erdgasbinnenmarkt und zur Authebung der Richtlinie 2003/55/EG (Text von Bedeutung
fiir den EWR) (ABI. L 211 vom 14.8.2009, S. 94).

COM(2021) 660 final, 13. Oktober 2021.
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Einfiihrung des Emissionshandels fiir im Straenverkehr und in Gebduden verwendete
Brennstoffe betroffen sind, unterstiitzen.®! Der Fonds erleichtert die Abmilderung der
sozialen Folgen iiber MaBnahmen und Investitionen zugunsten von finanziell
schwicheren Haushalten, Kleinstunternehmen und Verkehrsnutzern, mit denen die
Abhingigkeit von fossilen Brennstoffen verringert werden soll, indem die
Energieeffizienz von Gebéduden erhoht, das Heizen und Kiihlen von Gebiuden, auch
durch Integration von Energie aus erneuerbaren Quellen, stirker dekarbonisiert und
ein besserer Zugang zu emissionsfreier und emissionsarmer Mobilitdt und
entsprechenden Verkehrsmitteln fiir finanziell schwache Haushalte, vulnerable
Kleinstunternehmen und Verkehrsnutzer — erganzt durch befristete
Einkommensbeihilfen fiir finanziell schwache Haushalte und vulnerable
Verkehrsnutzer, sofern erforderlich — gewidhrt wird.

(14) Den Mitgliedstaaten steht eine Reihe von Instrumenten zur Verfligung, um ihre

MaBnahmen fiir einen gerechten Ubergang zu gestalten und zu koordinieren. In den
nationalen Energie- und Klimaplédnen sollte die Anzahl der von Energiearmut
betroffenen Haushalte ermittelt und die MalBnahmen aufgezeigt werden, die zur
Bewiltigung der sozialen und territorialen Auswirkungen der Energiewende
erforderlich sind.®? In den territorialen Plinen fiir einen gerechten Ubergang sollten die
Gebiete festgelegt werden, die bis 2027 fiir eine Unterstiitzung aus dem Fonds fiir
einen gerechten Ubergang in Frage kommen.®> Die von NextGenerationEU
finanzierten nationalen Aufbau- und Resilienzplidne legen Reformen und Investitionen
zur Forderung des Okologischen Wandels, des inklusiven Wachstums, des sozialen
und territorialen Zusammenbhalts, der Resilienz und der Perspektiven fiir die nichste
Generation fest und haben einen Umsetzungshorizont bis 2026.%*

(15) Aufbauend auf den Grundsétzen und Strategien des europdischen Griinen Deals und

insbesondere der europdischen Sdule sozialer Rechte besteht die Mdglichkeit, die
Gestaltung politischer MaBBnahmen umfassend und bereichsiibergreifend zu verbessern
und die Kohdrenz der Bemiihungen auf EU- und nationaler Ebene sicherzustellen. In
ihrer Bewertung der endgiiltigen nationalen Energie- und Klimapline® erkannte die
Kommission zwar an, dass diese einige Indikatoren und Mafnahmen zur Bekdmpfung
der Energiearmut enthalten, gelangte aber zu dem Schluss, dass keine klaren
Priorititen gesetzt werden, was die fiir einen gerechten Ubergang benétigten Mittel
und den Investitionsbedarf fiir Umschulung und Weiterbildung und zur Unterstiitzung
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Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung eines Klima-
Sozialfonds (COM(2021) 568 final).

Verordnung (EU) 2018/1999 des Européischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 iiber das
Governance-System fiir die Energieunion und fiir den Klimaschutz, zur Anderung der Verordnungen (EG)
Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des Europédischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG,
98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU des Europiischen
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur Aufhebung
der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europédischen Parlaments und des Rates (Text von Bedeutung fiir den
EWR) (ABL L 328 vom 21.12.2018, S. 1).

Verordnung (EU) 2021/1056 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung
des Fonds fiir einen gerechten Ubergang (ABL L 231 vom 30.6.2021, S. 1).

Mitteilung der Kommission ,,.Die Stunde Europas — Schidden beheben und Perspektiven fiir die nichste
Generation er6ffnen”; Verordnung (EU) 2021/241 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilitat (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17).
Mitteilung der Kommission ,,Eine EU-weite Bewertung der nationalen Energie- und Klimaplidne. Neue
Impulse fiir die grine Wende und die wirtschaftliche Erholung durch die integrierte Energie- und
Klimaplanung® (COM(2020) 564 final).
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(17)

von Arbeitsmarktanpassungen betrifft. Die Pline fiir einen gerechten Ubergang sollten
sich auf ausgewihlte Gebiete konzentrieren, so dass nicht erwartet wird, dass sie eine
Gesamtstrategie und MaBnahmen fiir einen gerechten Ubergang auf nationaler Ebene
festlegen. Wiahrend die Reformen und Investitionen, die sie unterstiitzen und
mitfinanzieren, auf eine dauerhafte Wirkung ausgelegt sind, sind sowohl die Pléne fiir
einen gerechten Ubergang als auch die Aufbau- und Resilienzpline zeitlich begrenzt.
Einige MaBnahmen fiir einen gerechten Ubergang werden auch im Rahmen anderer
Programme und Initiativen durchgefiihrt, insbesondere im Rahmen der Fonds der
Kohisionspolitik. Die Klima-Sozialpline werden eine wichtige Rolle bei der
Unterstiitzung der am stdrksten betroffenen und gefdhrdeten Gruppen im
Zusammenhang mit der Einfilhrung des Emissionshandels fiir Brennstoffe im
StraBenverkehr und in Gebduden spielen.

Ein gerechter Ubergang zur Klimaneutralitit bis 2050 stellt sicher, dass niemand
zurlickgelassen wird, insbesondere nicht jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
und Haushalte, die am stirksten vom Okologischen Wandel betroffen sind oder sich
bereits in prekédren Situationen befinden. Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten,
wie in dieser Empfehlung dargelegt, umfassende MaBnahmenpakete®® schniiren,
bereichsiibergreifende Elemente zur Forderung eines gerechten dkologischen Wandels
starken und o6ffentliche und private Mittel optimal nutzen. Die Mallnahmenpakete
sollten diejenigen Menschen und Haushalte beriicksichtigen, die am stirksten vom
Okologischen Wandel betroffen sind, insbesondere durch den Verlust von
Arbeitspldtzen, aber auch durch verdnderte Arbeitsbedingungen und/oder neue
Aufgaben am Arbeitsplatz, sowie diejenigen, die negativen Auswirkungen auf das
verfiigbare Einkommen, die Ausgaben und den Zugang zu essenziellen
Dienstleistungen ausgesetzt sind. Als Teil der am stirksten betroffenen Gruppen
sollten die Mallnahmenpakete insbesondere, aber nicht nur, Menschen und Haushalte
in prekdren Situationen beriicksichtigen, vor allem Menschen, die am weitesten vom
Arbeitsmarkt entfernt sind, z. B. aufgrund ihrer Qualifikationen, aufgrund von
territorialen Arbeitsmarktbedingungen oder anderer Merkmale wie Geschlecht,
ethnische Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexuelle
Ausrichtung. Zu den Personen und Haushalten in prekdrer Lage gehdren auch
diejenigen, die von Armut und/oder Energiearmut betroffen oder bedroht sind, die mit
Mobilitdtshindernissen konfrontiert sind oder mit den Wohnkosten iiberlastet sind. Die
MaBnahmenpakete sollten an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden und den
Bediirfnissen der am stdrksten gefdhrdeten und abgelegenen Gebiete der EU,
einschlieBlich der Regionen in duflerster Randlage, Rechnung tragen.

Die aktive Forderung hochwertiger Arbeitspldtze sollte sich darauf konzentrieren,
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Arbeitssuchenden, Menschen, die sich weder
in einem Beschéaftigungsverhéltnis noch in der allgemeinen oder beruflichen Bildung
befinden (NEET), und Selbststindigen zu helfen, die am stirksten vom 6kologischen
Wandel betroffen sind. Insbesondere die auf dem Arbeitsmarkt unterreprisentierten
Personen wie Frauen oder Personen mit vergleichsweise geringer Anpassungsfahigkeit
an Verdnderungen bendtigen im Einklang mit der Empfehlung der Kommission zu
einer wirksamen aktiven Beschiftigungsforderung (EASE) nach der COVID-19-

8 Insbesondere die jéhrlichen Strategien fiir nachhaltiges Wachstum 2021 und 2022, die Empfehlungen fiir die
Eurozone 2021 und die ldnderspezifischen Empfehlungen.
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Krise®” Unterstiitzung, um ihre Beschiftigungsfihigkeit zu verbessern und eine
Beschiiftigung zu finden. Auf der Grundlage friiherer politischer Leitlinien®® sollten
die Maflnahmenpakete daher mallgeschneiderte Mallnahmen zur Unterstiitzung von
Einstellungs- und Ubergangsanreizen, zur Férderung des Unternehmertums und zur
Schaffung hochwertiger Arbeitsplédtze enthalten, insbesondere fiir Kleinstunternehmen
und kleine und mittlere Unternehmen und in den am stédrksten betroffenen Gebieten.
Sie sollten auch die wirksame Umsetzung und Durchsetzung bestehender Vorschriften
tiber  Arbeitsbedingungen  und  die  Unterstiitzung sozialvertriaglicher
Umstrukturierungen im Einklang mit den bestehenden Vorschriften und Normen
fordern. Den Sozialpartnern kommt eine entscheidende Rolle zu, wenn es darum geht,
durch Dialog zur Bewiltigung der beschiftigungspolitischen und sozialen Folgen der
Pandemie und der Herausforderungen des 6kologischen Wandels beizutragen.

Den Zugang zur allgemeinen und beruflichen Bildung und zum lebenslangen Lernen
von hoher Qualitdt und in inklusiver Form fiir alle zu gewéhrleisten, ist von
entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Arbeitskrifte iiber die fiir die
Bewiltigung des 0Okologischen Wandels erforderlichen Kompetenzen verfiigen.
Aspekte des gerechten Ubergangs sollten daher bei der Entwicklung und Umsetzung
nationaler Kompetenzstrategien beriicksichtigt werden, im FEinklang mit der
Europédischen Kompetenzagenda und der neuen aktualisierten Industriestrategie der
EU.* Kompetenzpartnerschaften im Rahmen des Kompetenzpakts werden ebenfalls
ein wichtiger Hebel sein. Aktuelle Arbeitsmarkt- und Qualifikationsinformationen und
-vorausschauen, auch auf regionaler, sektoraler und beruflicher Ebene, ermdglichen
die  Ermittlung und  Prognose  einschldgiger  berufsspezifischer = und
berufsiibergreifender Kompetenzanforderungen, auch als Grundlage fir die
Anpassung von Lehrplédnen zur Deckung des Kompetenzbedarfs fiir den 6kologischen
Wandel. Die berufliche Aus- und Weiterbildung sollte Jugendliche und Erwachsene,
insbesondere Frauen, mit den Kompetenzen ausstatten, die fiir die Bewéltigung des
okologischen Wandels erforderlich sind.”® Lehrstellen und bezahlte Praktika mit
starker Ausbildungskomponente, insbesondere fiir junge Menschen, tragen zum
Ubergang in den Arbeitsmarkt bei, insbesondere fiir Titigkeiten, die zu den Klima-
und Umweltzielen beitragen, und in Wirtschaftszweigen, in denen ein besonderer
Fachkriaftemangel herrscht. Eine stirkere Beteiligung der Erwachsenen am
lebenslangen Lernen sollte gefordert werden, um den Weiterbildungs- und
Umschulungsbedarf zu decken, unter anderem indem der Einzelne in die Lage versetzt
wird, sich um eine auf seine Bediirfnisse zugeschnittene Ausbildung zu bemiihen, und
zwar liber kurze, qualitidtsgesicherte Kurse zu den Kompetenzen fiir den 6kologischen
Wandel, die auf dem europdischen Konzept der Microcredentials aufbauen, was auch
die Bewertung und Anerkennung der Ergebnisse solcher Kurse erleichtern wird.

Die Zusammensetzung der Steuer- und Sozialleistungssysteme sollte im Hinblick auf
die spezifischen Erfordernisse des Okologischen Wandels iiberpriift werden, wobei
auch das Verursacherprinzip und die Notwendigkeit beriicksichtigt werden miissen,

8 Empfehlung (EU)2021/402 der Kommission vom 4. Mirz2021 zu einer wirksamen aktiven
Beschiftigungsforderung (EASE) nach der COVID-19-Krise (ABL. L 80 vom 8.3.2021, S. 1).

88

Insbesondere die EASE-Empfehlung und die Leitlinien fiir beschéftigungspolitische Mafnahmen der

Mitgliedstaaten, die im Oktober 2020 angenommen und im Oktober 2021 bestdtigt wurden.

89

Mitteilung der Kommission ,,Aktualisierung der neuen Industriestrategie von 2020: Einen stirkeren

Binnenmarkt fiir die Erholung Europas aufbauen (COM(2021) 350 final).

90

Empfehlung des Rates vom 24. November 2020 zur beruflichen Aus- und Weiterbildung fiir nachhaltige

Wettbewerbsfahigkeit, soziale Gerechtigkeit und Resilienz (ABI. C 417 vom 2.12.2020, S. 1).
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dass durch die begleitenden Mallnahmen keine Subventionen fiir den Verbrauch
fossiler Brennstoffe eingefiihrt, die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht an eine
bestimmte Technologie gebunden und die Anreize fiir Gebduderenovierungen, die
Umstellung auf thermische Energiesysteme und allgemein
EnergieeffizienzmaBnahmen nicht verringert werden. Eine Kombination verschiedener
politischer MafBnahmen kann die am meisten gefdhrdeten Haushalte und
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstiitzen, die am stidrksten vom
okologischen Wandel betroffen sind. Je nach nationaler und individueller Situation
konnte dies beispielsweise eine Verlagerung der Besteuerung weg vom Faktor Arbeit
und hin zu Klima- und Umweltzielen im FEinklang mit dem Vorschlag zur
Uberarbeitung  der  Energiebesteuerungsrichtlinie®’, eine  Uberpriifung  der
Arbeitslosenversicherung und/oder eine zeitlich befristete und gezielte direkte
Einkommensunterstiitzung beinhalten, sofern dies erforderlich ist. Die Systeme des
Sozialschutzes und der sozialen Inklusion kénnen im Lichte des 6kologischen Wandel
bewertet und  gegebenenfalls  angepasst  werden, insbesondere  um
Einkommenssicherheit zu gewihrleisten, vor allem bei einem Arbeitsplatzwechsel,
und um angemessene Sozial-, Gesundheits- und Pflegedienste durch eine angemessene
soziale Infrastruktur bereitzustellen, vor allem in den am stidrksten betroffenen
Gebieten (z. B. in ldndlichen und abgelegenen Gebieten), um soziale Ausgrenzung zu
verhindern und Gesundheitsrisiken zu bekdmpfen. Um die physische und finanzielle
Resilienz gegeniiber den unumkehrbaren Auswirkungen des Klimawandels auf
inklusive Weise zu stirken, miissen Ldsungen fiir Risikobewusstsein,
Risikominderung und Risikoiibertragung gefordert werden, insbesondere durch die
Erhohung der Verfiigbarkeit von Versicherungslosungen und durch Investitionen in
Katastrophenrisikomanagement und Anpassung, um die physischen Auswirkungen des
Klimawandels zu verringern und dadurch Verluste sowie die Klimaschutzliicke zu
reduzieren, wobei der Situation von Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren
Unternehmen sowie ldndlichen und abgelegenen Gebieten Rechnung zu tragen ist. Das
Katastrophenrisikomanagement einschlielich des Katastrophenschutzes auf nationaler
und EU-Ebene sollte verstirkt werden, um klimabedingten Schocks besser
vorzubeugen, sich darauf vorzubereiten und darauf zu reagieren.

Jede Person hat das Recht auf Zugang zu essenziellen Dienstleistungen wie Wasser-,
Sanitdr- und Energieversorgung, Verkehr, Finanzdienste und digitale Kommunikation
und Hilfsbediirftigen sollte Unterstiitzung mit Blick auf einen gleichberechtigten
Zugang zu solchen Dienstleistungen zur Verfiigung gestellt werden®?. Ferner sollte
Hilfsbediirftigen Zugang zu hochwertigen Sozialwohnungen oder hochwertiger
Unterstiitzung bei der Wohnraumbeschaffung gewihrt werden®®. AuBerdem konnen
Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen, schutzbediirftige Kunden,
einschlieBlich Endnutzern, Menschen, die von Energiearmut betroffen oder bedroht
sind, und Menschen, die in Sozialwohnungen leben, von der Anwendung des
Grundsatzes ,,Energieeffizienz an erster Stelle* profitieren. Neben dem Schutz und der
Starkung der Position der Energieverbraucher sind spezifische MaBnahmen
erforderlich, um der Energiearmut vorzubeugen und ihre Ursachen zu bekidmpfen,
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Vorschlag fiir eine Richtlinie des Rates zur Restrukturierung der Rahmenvorschriften der Union zur

Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (Neufassung) (COM(2021) 563 final).
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,Buropdische Sdule sozialer Rechte®, feierlich proklamiert vom Européischen Parlament, dem Rat und der

Kommission, 17. November 2017, Grundsatz 20.
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~Buropdische Sdule sozialer Rechte®, feierlich proklamiert vom Europidischen Parlament, dem Rat und der

Kommission, 17. November 2017, Grundsatz 19 Buchstabe a.
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(22)

insbesondere durch die Forderung von Investitionen zur Verbesserung der
Energieeffizienz, vor allem im sozialen Wohnungsbau, im Einklang mit dem am
14.Juli 2021 angenommenen  Vorschlag fiir die  Neufassung der
Energieeffizienzrichtlinie®® sowie dem am 14. Dezember 2021 angenommenen
Vorschlag fiir die Richtlinie {iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden®®, der
auch die wichtigsten nichtwirtschaftlichen Hindernisse fiir die Renovierung angeht,
wie z. B. die Aufteilung von Anreizen, auch zwischen Eigentiimern und Mietern und
Miteigentumsstrukturen. In diesem Zusammenhang sollte ein besonderes Augenmerk
bestimmten Gruppen gelten, die stirker von Energiearmut bedroht sind, wie z. B.
Frauen, Menschen mit Behinderungen, dltere Menschen, Kinder und Personen, die
einer ethnischen Minderheit angehdren. Bestehende und neu entstehende
Mobilititsprobleme konnen durch UnterstiitzungsmaBnahmen und den Ausbau der
erforderlichen Infrastruktur, z. B. des 6ffentlichen Nahverkehrs, bewiltigt werden. Die
Erschwinglichkeit, Zuginglichkeit und Sicherheit nachhaltiger Mobilitit und
verschiedener Verkehrstriger, einschlieBlich privater und 6ffentlicher Verkehrsmittel,
sind von zentraler Bedeutung, um zu gewihrleisten, dass alle die Vorteile aus dem
okologischen Wandel erhalten und an ihm teilhaben. Die Mobilitéit in der Stadt spielt
in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle, was sich auch in dem am
14. Dezember 2021 angenommenen Europdischen Rahmen fiir urbane Mobilitit™
widerspiegelt.

Ein gesamtwirtschaftlicher Ansatz in Bezug auf den gerechten Ubergang sollte
politische MaBnahmen unterstiitzen, die auf der Koordinierung der politischen
Entscheidungsfindung und dem Ausbau der operativen Kapazititen auf allen Ebenen
und in allen betroffenen Politikbereichen beruhen, wobei auch die regionalen und
lokalen Behorden eine aktive Rolle spielen, die Sozialpartner auf allen Ebenen und in
allen Phasen einbezogen werden und die Zivilgesellschaft und die Interessengruppen
wirksam und wirkungsvoll beteiligt werden. Durch eine solche Koordinierung und ein
solches Engagement konnte sichergestellt werden, dass die Grundsitze des
europdischen Griinen Deals, ndmlich Fairness und Solidaritit, von Anfang an in die
Gestaltung, Umsetzung und Uberwachung der Politik einbezogen werden, wodurch
die Grundlage fiir eine breite und langfristige Unterstiitzung fiir inklusive MaBBnahmen
zur Forderung des 6kologischen Wandels geschaffen wiirde.

Eine solide Evidenzbasis ist der Schliissel zur Einfiihrung einer soliden Sozial- und
Arbeitsmarktpolitik, die einen gerechten und inklusiven Ubergang gewihrleistet. Zu
diesem Zweck erleichtert die schrittweise Harmonisierung und Kohidrenz von
Definitionen, Konzepten, Klassifizierungen und Methoden, insbesondere auf der
Grundlage der Empfehlung (EU) 2020/1563 der Kommission zu Energiearmut®’, die
Bewertungen und  ihre  Vergleichbarkeit. = Weitere = Forschungs-  und
Innovationsmaf3inahmen konnen zur Wissensbasis beitragen, die in die Politik und den
offentlichen Diskurs einflieBen kann. Der Austausch mit der Offentlichkeit in ihrer
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Vorschlag fiir eine Richtlinie des Europédischen Parlaments und des Rates zur Energieeffizienz (Neufassung)

(COM(2021) 558 final).
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Vorschlag fiir eine Richtlinie des Europdischen Parlaments und des Rates zur Anderung der

Richtlinie 2010/31/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 19.Mai 2010 iiber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden (in der Fassung der Richtlinie (EU) 2018/844 vom 30. Mai 2018)
(COM(2021) 802 final).

% Mitteilung der Kommission ,,Européischer Rahmen fiir Mobilitit in der Stadt, COM(2021) 811.

97 Empfehlung (EU) 2020/1563 der Kommission vom 14. Oktober 2020 zu Energicarmut (ABIl. L 357 vom
27.10.2020, S. 35).
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24)

(25)

ganzen Vielfalt und mit den wichtigsten Interessengruppen, z. B. iiber die Ergebnisse
von Evaluierungen und Vorausschau- und UberwachungsmafBnahmen, kann wiederum
zur Politikgestaltung und zur Ubernahme von Verantwortung beitragen.

Geeignete detaillierte und hochwertige Daten und Indikatoren werden insbesondere fiir
die Bewertung der Auswirkungen von KlimaschutzmaBBnahmen auf Beschiftigung,
Gesellschaft und Verteilungseffekte bendtigt. Solche Daten und Indikatoren sind
derzeit nicht vollstindig verfiigbar. Wahrend zum Beispiel bei der Messung der
Energiearmut einige Fortschritte erzielt wurden, kdnnten Indikatoren zur Bewertung
der Verkehrsarmut entwickelt werden. Die Uberwachung und Bewertung kann durch
eine Reihe von MaBnahmen verstirkt werden, die sich auf Indikatoren, Anzeiger
sowie kleine Pilotprojekte und politische Experimente konzentrieren. Die MaBnahmen
konnen auf bestehenden Anzeigern wie dem sozialpolitischen Scoreboard und dem
Dashboard des europidischen Griinen Deals aufbauen, die einschldgige Informationen
zu bestimmten Aspekten der MaBnahmen des gerechten Ubergangs enthalten, oder
sich auf diese stiitzen.

SchlieBlich sind die optimale und effiziente Nutzung Offentlicher und privater
Finanzmittel sowie die Mobilisierung aller verfiigbaren Ressourcen und deren
effektiver Einsatz angesichts des erheblichen Investitionsbedarfs, der sich aus dem
okologischen Wandel ergibt, von besonderer Bedeutung. Auf Unionsebene werden
entsprechende Malnahmen durch den EU-Haushalt und NextGenerationEU
unterstiitzt. Sie werden im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilitit, des
Mechanismus fiir einen gerechten Ubergang, einschlieBlich des Fonds fiir einen
gerechten Ubergang, des Europiischen Sozialfonds Plus (ESF+), des Europiischen
Fonds fiir regionale Entwicklung, des Kohésionsfonds, der Aufbauhilfe fiir den
Zusammenhalt und die Gebiete Europas (REACT-EU), Erasmus+, des Europdischen
Fonds fiir die Anpassung an die Globalisierung zugunsten entlassener Arbeitnehmer,
des LIFE-Programms, des Programms Horizont Europa, des Modernisierungsfonds®®,
des Klima-Sozialfonds und der Fonds im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik
(GAP) umgesetzt. Dariliber hinaus unterstiitzt die Kommission die Mitgliedstaaten
durch das Instrument fiir technische Hilfe, indem sie mallgeschneidertes technisches
Fachwissen fiir die Gestaltung und Umsetzung von Reformen bereitstellt,
einschlieBlich solcher, die einen gerechten Ubergang zur Klimaneutralitit
unterstutzen.

Das Europdische Semester ist der wirtschafts- und beschéftigungspolitische
Koordinierungsrahmen der EU, auch in Bezug auf wirtschaftlich und sozial relevante
Aspekte des griinen und digitalen Wandels. Es wird diese Rolle auch in der Phase des
Wiederaufbaus und beim Vorantreiben des doppelten Ubergangs spielen, wobei das
Semester den vier Dimensionen der wettbewerbsfdhigen Nachhaltigkeit Rechnung
trdgt und mit den Zielen fiir nachhaltige Entwicklung im Einklang steht. Im Rahmen
des Europdischen Semesters wird die Kommission die soziodkonomischen Ergebnisse
und Auswirkungen genau beobachten und gegebenenfalls gezielte landerspezifische
Empfehlungen vorschlagen, um sicherzustellen, dass niemand zuriickgelassen wird.
Die Komplementaritdit mit den MaBnahmen, die im Rahmen der Aufbau- und
Resilienzfazilitit unterstiitzt werden, wird eine Prioritit sein. Die Uberwachung dieser
Empfehlung wird daher im Rahmen des Europédischen Semesters auf der Grundlage

%8 AuBerhalb des EU-Haushalts und des NGEU.
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27)

angemessener Bewertungen, Evaluierungen der politischen Auswirkungen und des
Stands der Umsetzung der in dieser Empfehlung enthaltenen Leitlinien erfolgen.

Dartiber hinaus sollten die Mitgliedstaaten im Rahmen der Ausarbeitung und der
endgiiltigen Aktualisierung ihrer nationalen Energie- und Klimaplédne im Jahr 2023
bzw. 2024 gemiB Artikel 14 der Verordnung iiber das Governance-System” auf diese
Empfehlung zuriickgreifen, um die Berlicksichtigung von Auswirkungen in den
Bereichen Beschéftigung, Soziales und Verteilungsgerechtigkeit sowie von Aspekten
des gerechten Ubergangs im Rahmen der fiinf Dimensionen der Energieunion zu
priifen und die politischen Maflnahmen zur Bewiéltigung dieser Auswirkungen weiter
zu verbessern, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Energiearmut liegt.

Dariiber hinaus kann die Uberwachung der Umsetzung dieser Empfehlung auf den
vorhandenen Erkenntnissen im Zusammenhang mit den etablierten multilateralen
Uberwachungsprozessen, insbesondere im Rahmen des Europiischen Semesters,
aufbauen. Der Rat oder die Kommission konnen den Beschéiftigungsausschuss und
den Ausschuss fiir Sozialschutz gemil Artikel 150 bzw. 160 AEUV ersuchen, in
threm jeweiligen Zustindigkeitsbereich die Umsetzung dieser Empfehlung auf der
Grundlage einer angemessenen Berichterstattung durch die Kommission und anderer
multilateraler Uberwachungsinstrumente zu priifen. Ebenfalls vor diesem Hintergrund
arbeitet die Kommission daran, die Datenverfiigbarkeit zu verbessern, den Rahmen
und die methodischen Leitlinien zu aktualisieren, zu entwickeln und zu nutzen, unter
anderem fiir die Messung der Energie- und Verkehrsarmut und der 6kologischen
Ungleichheiten, sowie fiir die Bewertung der Wirksamkeit und der tatséchlichen
Auswirkungen politischer MaBBnahmen —

HAT FOLGENDE EMPFEHLUNG ERLASSEN:

ZIEL

1) sozialer Rechte soll diese Empfehlung sicherstellen, dass der Ubergang der Union zu
einer klimaneutralen und 6kologisch nachhaltigen Wirtschaft bis 2050 gerecht ist
und niemand zuriickgelassen wird.

2) Zu diesem Zweck werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, umfassende und
kohdrente MaBnahmenpakete anzunehmen und — gegebenenfalls in enger
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern — umzusetzen, in denen die beschéftigungs-
und sozialpolitischen Aspekte beriicksichtigt werden, um einen gerechten Ubergang
in allen Politikbereichen, insbesondere in der Klima-, Energie- und Umweltpolitik,
zu fordern und 6ffentliche und private Mittel optimal zu nutzen.

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

3) Fiir die Zwecke dieser Empfehlung gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:

a) ,,Okologischer Wandel“ bezeichnet den Ubergang der EU-Wirtschaft und -
Gesellschaft hin zur Erreichung der Klima- und Umweltziele in erster Linie
durch politische MaBnahmen und Investitionen im Einklang mit dem
europdischen Klimagesetz, das eine Verpflichtung zur Klimaneutralitit bis

% GemiB Artikel 14 der Verordnung (EU) 2018/1999 iiber das Governance-System.
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b)

d)

2050 vorsieht, dem europiischen Griinen Deal und dem Ubereinkommen von
Paris.

»Klima- und Umweltziele* bezeichnet die folgenden sechs Ziele, die in der
Verordnung (EU) 2020/852!% festgelegt sind: Klimaschutz, Anpassung an den
Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und
Meeresressourcen, Ubergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und
Verminderung der Umweltverschmutzung und Schutz und Wiederherstellung
der Biodiversitit und der Okosysteme.

,Menschen und Haushalte, die am stidrksten vom 0&kologischen Wandel
betroffen sind“ bezeichnet diejenigen, deren tatsdchlicher Zugang zu einer
hochwertigen Beschéftigung, einschlieBlich selbststindiger Erwerbstétigkeit,
und/oder zu Bildung und Ausbildung und/oder zu einem angemessenen
Lebensstandard und grundlegenden Dienstleistungen als direkte oder indirekte
Folge des dkologischen Wandels erheblich eingeschriankt ist oder Gefahr lautft,
erheblich eingeschrinkt zu werden.

,Menschen und Haushalte in prekirer Lage™ bezeichnet Personen, die
unabhingig vom okologischen Wandel mit einer Situation konfrontiert sind, in
der sie einen erheblich eingeschrinkten Zugang zu einer hochwertigen
Beschéftigung, einschlieBlich einer selbststindigen Erwerbstitigkeit, und/oder
zu Bildung und Ausbildung und/oder zu einem angemessenen Lebensstandard
und essenziellen Dienstleistungen haben oder Gefahr laufen, damit konfrontiert
zu werden, was eine geringe Fahigkeit zur Anpassung an die Folgen des
okologischen Wandels impliziert.

,,Kleinstunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen® bezeichnet
Unternehmen, die weniger als 250 Personen beschiftigen, einschlielich Solo-
Selbststindiger, und die entweder einen Jahresumsatz von hochstens 50 Mio.
EUR erzielen und/oder deren Jahresbilanzsumme, berechnet in
Ubereinstimmung mit Anhang 1 Artikel 3 bis 6 der Verordnung (EU)
Nr. 651/2014 der Kommission'?', sich auf hochstens 43 Mio. EUR beliutt.

»Energiearmut” bezeichnet die in Artikel 2 Absatz 49 der Neufassung der
Energieeffizienz-Richtlinie'®® definierte Situation, d. h. den fehlenden Zugang
eines Haushalts zu essenziellen Energiedienstleistungen, die einen
angemessenen Lebensstandard und Gesundheit gewdhrleisten, einschlieBlich
einer angemessenen Versorgung mit Warme, Kélte und Beleuchtung sowie
Energie fiir den Betrieb von Haushaltsgerdten, in dem jeweiligen nationalen
Kontext und unter Beriicksichtigung der bestehenden sozialpolitischen und
anderer einschligiger MaBnahmen'?,

100 Die Verordnung (EU) 2020/852 des Européischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 iiber die
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Anderung der Verordnung
(EU) 2019/2088 (ABI. L 198 vom 22.6.2020, S. 13) (,,Taxonomie-Verordnung) enthilt ein gemeinsames
Klassifizierungssystem fiir nachhaltige wirtschaftliche Aktivitaten.

101 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des
Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union (ABI. L 187 vom 26.6.2014, S. 1).

102 Vorschlag fiir eine Richtlinie des Europiischen Parlaments und des Rates zur Energieeffizienz (Neufassung)
(COM(2021) 558 final).

103 Eg bleibt den Mitgliedstaaten iiberlassen, den Begriff , schutzbediirftige Kunden zu definieren, er umfasst
jedoch im Einklang mit der Empfehlung der Kommission zur Energiearmut, C/2020/9600 final (ABI. L 357
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g) ,Essenzielle Dienstleistungen* bezeichnen Dienstleistungen von guter Qualitét
wie Wasser-, Sanitdr- und Energieversorgung, Verkehr und Mobilitét,
Finanzdienste und digitale Kommunikation, gemifl Grundsatz 20 der
europdischen Séule sozialer Rechte sollte Hilfsbediirftigen der Zugang zu
solchen Dienstleistungen erleichtert werden, und es sollten Moglichkeiten zur

Kosteneinsparung geschaffen werden, unter anderem durch
Wiederverwendung, Reparatur, Spende und gemeinsame Nutzung von
Dienstleistungen.

h) ,Mallnahmenpaket* bezeichnet ein umfassendes und kohérentes Biindel

politischer MaBBnahmen, das Mallnahmen in den Bereichen Beschiftigung,
Kompetenzen und Sozialpolitik mit klima-, energie-, verkehrs- und
umweltpolitischen MaBinahmen sowie anderen Mafinahmen des 6kologischen
Wandels verbindet, und zwar im Rahmen eines gut koordinierten Ansatzes, der
sich auf eine oder mehrere nationale Strategien und/oder Aktionspléne stiitzt
und gegebenenfalls auf Koordinierungs- und Steuerungsmechanismen auf EU-
Ebene zuriickgreift.

POLITIKPAKETE FUR EINEN GERECHTEN OKOLOGISCHEN WANDEL

4)

Um hochwertige Arbeitsplitze fiir einen gerechten Ubergang zu fordern und
aufbauend auf der EASE-Empfehlung werden die Mitgliedstaaten ermutigt, in enger
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern die folgenden Mallnahmen zur
Unterstiitzung der vom Okologischen Wandel am stirksten betroffenen Menschen,
insbesondere derjenigen in prekirer Lage, in Erwidgung zu ziehen und ihnen, sofern
dies angemessen ist, durch Beschéftigung oder Selbststindigkeit den Ubergang zu
wirtschaftlichen Tatigkeiten zu erleichtern, die zu den Klima- und Umweltzielen
beitragen:

a) den Zugang zu einer hochwertigen Beschiftigung, insbesondere durch
malgeschneiderte Unterstiitzung bei der Arbeitssuche und flexible und
modulare Lernkurse, die gegebenenfalls auch auf griine und digitale
Kompetenzen ausgerichtet sind, effektiv zu unterstiitzen. Zu beriicksichtigen
sind auch gut konzipierte, gezielte und =zeitlich begrenzte
Beschiftigungsprogramme, die die Begiinstigten, insbesondere Menschen in
prekdrer Lage, durch Schulungen auf eine dauerhafte Teilnahme am
Arbeitsmarkt vorbereiten;

b) gezielte und gut durchdachte Einstellungsanreize und Anreize fiir den
Ubergang zu neuen Arbeitsplitzen, unter anderem durch die Priifung eines
angemessenen Einsatzes von Lohn- und Einstellungsbeihilfen und von
Anreizen in Verbindung mit Sozialversicherungsbeitrigen, effektiv
einzusetzen, um den Ubergang zum Arbeitsmarkt und die Mobilitit der
Arbeitskrifte zwischen Regionen und Lédndern zu begleiten, und zwar im
Hinblick auf die Chancen und Herausforderungen des 6kologischen Wandels;

vom 27.10.2020, S. 35) Haushalte, die nicht in der Lage sind, ihre Wohnungen angemessen zu heizen oder zu
kiihlen, und/oder die mit der Zahlung ihrer Rechnungen im Riickstand sind.
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d)

g)

das Unternehmertum, einschlieBlich sozialer Unternehmen'®*, insbesondere in
Regionen, die vor den Herausforderungen des Ubergangs stehen, und
gegebenenfalls in Sektoren, die Klima- und Umweltziele wie die
Kreislaufwirtschaft fordern, zu unterstiitzen. Die Unterstiitzung sollte
finanzielle MafBlnahmen wie Zuschiisse, Darlehen oder Kapitalbeteiligungen
und nicht-finanzielle MaBnahmen wie Schulungen und Beratungsdienste
umfassen, die auf die einzelnen Phasen des Lebenszyklus eines Unternechmens
zugeschnitten sind. Sie sollte inklusiver Natur und fiir unterreprésentierte und
benachteiligte Gruppen zugénglich sein;

die Schaffung von Arbeitsplitzen zu fordern, insbesondere in den vom
okologischen Wandel am stidrksten betroffenen Gebieten und gegebenenfalls in
Sektoren, die Klima- und Umweltziele wie die Kreislaufwirtschaft fordern,
durch Erleichterung des Zugangs zu Finanzmitteln und Markten fiir
Kleinstunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen, insbesondere fiir
solche, die zu Klima- und Umweltzielen beitragen, um Wettbewerbsfahigkeit,
Innovation und Beschéftigung im gesamten Binnenmarkt zu férdern, auch in
Sektoren und Okosystemen von strategischer Bedeutung im nationalen und
lokalen Kontext;

die wirksame Umsetzung und Durchsetzung der bestehenden Vorschriften iiber
Arbeitsbedingungen, insbesondere in Bezug auf Gesundheitsschutz und
Sicherheit am Arbeitsplatz, Arbeitsorganisation und Beteiligung der
Arbeitnehmer sicherzustellen, um die Qualitit der Arbeitsplitze im Rahmen
des Ubergangs zu sichern, auch bei Wirtschaftstitigkeiten, die zu den Klima-
und Umweltzielen beitragen;

die Anwendung von Standards fiir eine sozial verantwortliche Vergabe
offentlicher Auftrige'® zu fordern, u. a. durch soziale Vergabekriterien, die
den vom okologischen Wandel am stirksten betroffenen Menschen Chancen
erdffnen, und gleichzeitig griine Vergabekriterien zu fordern;

eine umfassende und sinnvolle Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer und ihrer Vertreter bei der Antizipation des Wandels und der
Bewiltigung von Umstrukturierungsprozessen, einschlielich derjenigen im
Zusammenhang mit dem Okologischen Wandel, im Einklang mit dem EU-
Qualitdtsrahmen fiir die Antizipation des Wandels und die Umstrukturierung,
sicherzustellen'®,

5) Um einen gleichberechtigten Zugang zu hochwertiger und inklusiver allgemeiner
und beruflicher Bildung und lebenslangem Lernen sowie Chancengleichheit zu
gewihrleisten, werden die Mitgliedstaaten ermutigt, die folgenden Maflnahmen in
Betracht zu ziehen, die in enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern
durchzufiihren sind, insbesondere zur Unterstiitzung von Menschen und Haushalten,

104

Mitteilung der Kommission ,,Aufbau einer Wirtschaft im Dienste der Menschen: ein Aktionsplan fiir die

Sozialwirtschaft™ (COM(2021) 778 final).

195 Im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 17. April
2019 iiber die Barrierefreiheitsanforderungen fiir Produkte und Dienstleistungen (Text von Bedeutung fiir
den EWR) (ABL L 151 vom 7.6.2019, S. 70) und der Bekanntmachung der Kommission ,,Sozialorientierte
Beschaffung — Ein Leitfaden fiir die Beriicksichtigung sozialer Belange bei der Vergabe offentlicher
Auftrige — 2. Ausgabe“ (ABI. C 237 vom 18.6.2021, S. 1).

106 Mitteilung der Kommission ,,Qualitdtsrahmen der EU fiir die Antizipation von Verdnderungen und
Umstrukturierungen® (COM(2013) 882 final).
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die am stdrksten vom 6kologischer Wandel betroffen sind, vor allem von solchen in
prekérer Lage:

a)  die beschiftigungspolitischen und sozialen Aspekte des 6kologischen Wandels
bei der Entwicklung und Umsetzung der nationalen Qualifikationsstrategien im
Rahmen der Europdischen Kompetenzagenda zu beriicksichtigen und
Partnerschaften von Interessentrigern im Rahmen des Kompetenzpakts
einzurichten und proaktiv zu steuern, um insbesondere sicherzustellen, dass
Kompetenzen im Mittelpunkt der gemeinsam geschaffenen Wege fiir den
Ubergang fiir betroffene industrielle Okosysteme stehen, die zu den Klima-
und Umweltzielen beitragen;

b)  aktuelle Arbeitsmarkt- und Qualifikationsinformationen und Vorausschauen zu
erstellen, in denen der berufsspezifische und bereichsiibergreifende
Qualifikationsbedarf ermittelt und antizipiert wird; auf bestehenden
Instrumenten und Initiativen aufzubauen, einschlieBlich des Fachwissens von
und der Zusammenarbeit mit Sozialpartnern und einschldgigen
Interessengruppen; die Lehrpléne fiir die allgemeine und berufliche Bildung
entsprechend anzupassen;

c)  hochwertige und inklusive allgemeine und berufliche Bildung bereitzustellen,
die den Lernenden die fiir den 6kologischen Wandel relevanten Féahigkeiten
und Kompetenzen vermittelt; Das Konzept ,Nachhaltigkeit lernen —
einschlieBlich Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften und
Technologie (MINT), interdisziplindre Ansitze und digitale Kompetenzen —
sollte ein fester Bestandteil dieser Programme sein. spezifische Maflnahmen zu
ergreifen, um Frauen und andere Gruppen, die in den betreffenden
Berufsbereichen derzeit unterreprasentiert sind, anzuziehen;

d) Forderprogramme flir Lehrstellen und bezahlte Praktika mit einer starken
Ausbildungskomponente einzufithren und zu stirken, insbesondere in
Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen, einschlief3lich
solcher, die zu den Klima- und Umweltzielen beitragen, und in Sektoren mit
besonderem Fachkriaftemangel, wie z. B. Baugewerbe und IKT. Solche
Programme sollten einer Uberwachung und Bewertung unterliegen und die
Qualitit der Arbeitsplitze in Ubereinstimmung mit dem Europiischen Rahmen
fiir hochwertige und nachhaltige Berufsausbildungen ' und dem
Qualititsrahmen fiir Praktika'%® sicherstellen;

e) die Beteiligung Erwachsener an der Weiterbildung wéhrend des gesamten
Arbeitslebens zu erhohen, entsprechend dem Bedarf an Umschulung und
Weiterbildung fiir den 6kologischen Wandel, indem sichergestellt wird, dass
Weiterbildung am  Arbeitsplatz, fiir berufliche Ubergéinge und fiir
iibergreifende Qualifikationen angeboten wird, insbesondere um den Umstieg
auf Sektoren und Wirtschaftstitigkeiten zu erleichtern, die voraussichtlich
expandieren werden. Zu diesem Zweck sollten Anspriiche auf Fortbildung im
Einklang mit der vorgeschlagenen Empfehlung des Rates zu individuellen

107 Empfehlung des Rates vom 15. Mérz 2018 zu einem Europiischen Rahmen fiir eine hochwertige und

nachhaltige Lehrlingsausbildung (ABI. C 153 vom 2.5.2018, S. 1).
108 Empfehlung des Rates vom 10. Mérz 2014 zu einem Qualititsrahmen fiir Praktika (ABIL. C 88 vom
27.3.2014, S. 1).
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6)

Lernkonten'? und in Form von bezahltem Bildungsurlaub und Berufsberatung
vorgesehen werden; die Entwicklung kurzer, qualititsgesicherter und weithin
anerkannter Kurse auf der Grundlage des europdischen Ansatzes fiir

Microcredentials zu unterstiitzen''?;

Um sicherzustellen, dass die Steuer-, Sozialleistungs- und Sozialschutzsysteme im
Kontext des 6kologischen Wandels weiterhin gerecht sind, und aufbauend auf der
Empfehlung zum Zugang zum Sozialschutz fiir Arbeitnehmer und Selbststindige!'!,
werden die Mitgliedstaaten ermutigt, die folgenden MaBnahmen zur Unterstiitzung
der vom Okologischen Wandel am stérksten betroffenen Menschen und Haushalte,
insbesondere derjenigen in prekdren Situationen, in Betracht zu ziehen, um
Beschiftigungsiiberginge zu unterstiitzen, einschlieflich des Ubergangs zu
Wirtschaftstétigkeiten, die einen Beitrag zu den Klima- und Umweltzielen leisten,
Energie- und Verkehrsarmut zu verhindern und zu lindern und regressive
Auswirkungen politischer Malnahmen abzumildern:

a)  die Steuersysteme im Hinblick auf die Herausforderungen, die sich aus dem
Ubergang zur Klimaneutralitit ergeben, zu priifen und erforderlichenfalls
anzupassen, insbesondere durch Verlagerung der Steuerlast weg vom Faktor
Arbeit und durch eine Verringerung der Steuerbelastung fiir Gruppen mit
niedrigem und mittlerem Einkommen hin zu anderen Quellen, die zur
Erreichung von Klima- und Umweltzielen beitragen, Verhinderung und
Abschwichung regressiver Auswirkungen, Wahrung des progressiven
Charakters der direkten Besteuerung und Sicherstellung der Finanzierung
angemessener Sozialschutz- und Investitionsmafnahmen, insbesondere
solcher, die auf den 6kologischen Wandel ausgerichtet sind;

b) die Sozialschutzsysteme und die Malnahmen zur sozialen Eingliederung im
Hinblick auf die beschéftigungs-, sozial- und gesundheitspolitischen
Herausforderungen des dkologischen Wandels zu bewerten und gegebenenfalls
anzupassen, um ihre weitere Angemessenheit und Nachhaltigkeit zu
gewihrleisten; zu diesem Zweck zu priifen, wie die Bereitstellung einer
angemessenen Einkommenssicherheit, u.a. durch innovative Job-to-Job-
Ubergangsregelungen, Arbeitslosenunterstiitzung und
Mindesteinkommenssysteme, am besten gewihrleistet und an die durch den
okologischen Wandel entstehenden Bediirfnisse angepasst werden kann; die
Bereitstellung und nachhaltige Finanzierung von qualitativ hochwertigen,
erschwinglichen  und  zugénglichen = Sozial-, = Gesundheits-  und
Langzeitpflegediensten sicherzustellen, vor allem fiir die vom 6kologischen
Wandel am stirksten betroffenen Menschen und Haushalte, insbesondere durch
Investitionen in die soziale Infrastruktur fiir Kinderbetreuung, Langzeitpflege
und Gesundheitsversorgung;

c) erforderlichenfalls und erginzend zu den unter Nummer 7 Buchstabe a
genannten MaBnahmen wéhrend ihrer Umsetzung gezielte und befristete
direkte Einkommensbeihilfen, insbesondere fiir Menschen und Haushalte in
prekdrer Lage, bereitzustellen, um nachteilige Einkommens- und

199 Vorschlag fiir eine Empfehlung des Rates zu individuellen Lernkonten (COM(2021) 773 final).
10 Vorschlag fiir eine Empfehlung des Rates fiir einen europdischen Ansatz fiir Microcredentials fiir

lebenslanges Lernen und Beschaftigungsfahigkeit (COM(2021) 770 final).

1 Empfehlung des Rates vom 8. November 2019 zum Zugang zum Sozialschutz fiir Arbeitnehmer und

Selbststindige (ABI. C 387 vom 15.11.2019, S. 1).
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7)

Preisentwicklungen abzufedern, und zwar auch in Verbindung mit verbesserten
Anreizen fiir die dringende Verwirklichung notwendiger Klima- und
Umweltziele bei gleichzeitiger Wahrung von Preissignalen, die den
okologischen Wandel unterstiitzen; zu diesem Zweck die Verfiigbarkeit
angemessener Finanzmittel fiir diese MaBBnahmen sicherzustellen, u. a. durch
die Verbesserung der Qualitdt der Offentlichen Ausgaben, die optimale
Nutzung des Klima-Sozialfonds und die Nutzung der durch Energie- und
Umweltsteuern und das  EU-Emissionshandelssystem  geschaffenen
Haushaltsmittel;

d) das Risikobewusstsein, die Risikominderung und die Risikotransferlosungen
fir Haushalte und Unternehmen, insbesondere fiir Kleinstunternehmen und
kleine und mittlere Unternehmen, zu verbessern, vor allem durch
Gewdéhrleistung  der  Verfiigbarkeit und  Erschwinglichkeit  von
Versicherungslosungen, insbesondere fiir Menschen und Haushalte in prekéren
Lage;

Um den Zugang zu erschwinglichen essenziellen Dienstleistungen und Wohnraum
fiir Menschen und Haushalte zu gewéhrleisten, die am stdrksten vom 6kologischen
Wandel betroffen sind, insbesondere fiir diejenigen, die sich in einer prekiren Lage
befinden, werden die Mitgliedstaaten ermutigt, folgende MaBBnahmen in Betracht zu
ziehen:

a)  Offentliche und private finanzielle Unterstiitzung zu mobilisieren und Anreize
fiir private Investitionen in erneuerbare Energiequellen und Energieeffizienz zu
schaffen, ergidnzt durch die Beratung der Verbraucher, damit sie ihren
Energieverbrauch besser steuern und fundierte Entscheidungen zum
Energiesparen treffen konnen, um ihre Energierechnungen zu senken,
insbesondere fiir sozial schwache Haushalte und Gemeinschaften; zu diesem
Zweck die Verfiigbarkeit angemessener Finanzmittel fiir diese MaBBnahmen
sicherzustellen, u. a. durch die Verbesserung der Qualitidt der o6ffentlichen
Ausgaben, die optimale Nutzung des Klima-Sozialfonds und die Nutzung der
durch Energie- und Umweltsteuern und das EU-Emissionshandelssystem
geschaffenen Haushaltsmittel;

b) die Energicarmut durch die Forderung und Umsetzung von MafBnahmen zur
Verbesserung der Energieeffizienz, einschlielich offentlicher und privater
Investitionen in Wohnungen zur Forderung von Renovierungen, auch im
sozialen Wohnungsbau, zu verhindern und zu lindern'!'?; zu diesem Zweck gut
konzipierte steuerliche Anreize, Zuschiisse und Darlehen zusammen mit
entsprechender Beratung auch fiir Kleinstunternehmen und kleine und mittlere
Unternehmen bereitzustellen, wobei Anreize, insbesondere fiir Eigentiimer und
Mieter, und die Entwicklung der Wohnkosten, insbesondere fiir Haushalte in

prekédrer Lage, gebiihrend zu berticksichtigen sind;

c) die Energieverbraucher, einschlieflich der Haushalte in prekdren Lage, zu
stairken, durch den Ausbau der Selbstversorgung iiber individuelle
Vereinbarungen iiber erneuerbare Energien sowie andere Dienstleistungen tiber

112

Im Einklang mit den bevorstehenden iiberarbeiteten Leitlinien fiir staatliche Klima-, Umweltschutz- und
Energiebeihilfen, die ab 2022 gelten sollen.
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d)

Biirgerenergiegemeinschaften!!?, begleitet von BildungsmaBnahmen und
Kampagnen, mit besonderem Schwerpunkt auf Menschen in prekdrer Lage und
Verbraucher in ldndlichen Gebieten;

Mobilitdts- und Verkehrsproblemen und -hindernissen fiir Haushalte in
prekérer, insbesondere in abgelegenen, ldndlichen und einkommensschwachen
Regionen und Stddten, vorzubeugen und diese durch geeignete politische und
unterstiitzende Malnahmen wund die Entwicklung der erforderlichen
Infrastruktur anzugehen, um die wesentlichen Verbindungen zu verbessern und
den Zugang zu Bildung, Gesundheit, Beschiftigung und sozialer Teilhabe zu
ermOglichen; insbesondere emissionsarme  Offentliche  Verkehrsmittel
verfligbar zu machen, auch im Hinblick auf deren Frequenz, und
gegebenenfalls die Nutzung nachhaltiger Formen der privaten Mobilitit''4 zu
fordern, wobei der Schwerpunkt auf Erschwinglichkeit, Zugénglichkeit und
Sicherheit liegen sollte;

den Zugang zu nachhaltigem Konsum, einschlieBlich Erndhrung, insbesondere
fiir Menschen und Haushalte in prekdrer Lage und vor allem fiir Kinder zu
erleichtern, und Mdglichkeiten zur Kosteneinsparung im Zusammenhang mit
der Kreislaufwirtschaft zu fordern; zu diesem Zweck wirksame Anreize und
Instrumente wie MaBBnahmen der sozialen Innovation und lokale Initiativen zu
schaffen, Wiederverwendungs-, Reparatur-, Spenden- und Sharing-Programme
zu unterstiitzen, auch durch sozialwirtschaftliche Unternechmen, und die
Bildung und Sensibilisierung fiir 6kologische Nachhaltigkeit bei Lernenden
aller Altersgruppen und auf allen Bildungsebenen zu fordern!!s,

BEREICHSUBERGREIFENDE ELEMENTE FUR POLITISCHE MABNAHMEN ZUR
UNTERSTUTZUNG EINES GERECHTEN OKOLOGISCHEN WANDELS

8)

Um den 6kologische Wandel auf inklusive und demokratische Weise voranzutreiben,
die Ziele des gerechten Ubergangs von Anfang an in die Politikgestaltung auf allen
Ebenen einzubeziehen und einen wirksamen gesamtwirtschaftlichen Ansatz fiir
MaBnahmen des gerechten Ubergangs zu gewihrleisten, werden die Mitgliedstaaten
ermutigt:

a)

die Politikgestaltung auf allen Ebenen und in allen betroffenen Politikbereichen
zu koordinieren, insbesondere im Rahmen des Europidischen Semesters,
einschlieBlich Forschung und Innovation, mit dem Ziel, einen integrierten und
forderlichen politischen Rahmen zu schaffen, der den Verteilungseffekten
sowie den positiven und negativen Auswirkungen, auch in
grenziiberschreitenden Regionen, gebithrend Aufmerksamkeit schenkt und
angemessene und systematische Bewertungsstrategien, einschlieBlich Ex-ante-
und Ex-post-Bewertungen, vorsieht;

13 Wie in Artikel 2 Absatz 11 der Richtlinie (EU) 2019/944 des Europiischen Parlaments und des Rates vom

5.Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften fiir den Elektrizititsbinnenmarkt und zur Anderung der
Richtlinie 2012/27/EU (ABI. L 158 vom 14.6.2019, S. 125) definiert.

114 Im Einklang mit der Mitteilung der Kommission ,,Strategie fiir nachhaltige und intelligente Mobilitéit — Den

Verkehr in Europa auf Zukunftskurs bringen* (COM(2020) 789 final).

115 Vorschlag fiir eine Empfehlung des Rates zum Lernen fiir 6kologische Nachhaltigkeit, COM(2021) 557 final.
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b)

d)

den regionalen und lokalen Gebietskorperschaften aufgrund ihrer Néhe zu den
Biirgerinnen und Biirgern und lokalen Unternehmen eine aktive Rolle bei der
Umsetzung und Uberwachung von MaBnahmen fiir einen gerechten Ubergang
zu geben;

die Sozialpartner auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene in alle Phasen
der in dieser Empfehlung vorgesehenen Politikgestaltung einzubeziehen, auch
im Rahmen des sozialen Dialogs und gegebenenfalls von Tarifverhandlungen,;
darliber hinaus die umfassende Einbeziehung der Sozialpartner in die
Gestaltung und Umsetzung der Wege fiir den Ubergang fiir industrielle
Okosysteme im Rahmen der aktualisierten neuen Industriestrategie der EU
weiter zu fordern;

Menschen, die Zivilgesellschaft und Interessentridger, einschlieBlich
Organisationen, die Menschen in prekédrer Lage vertreten, darunter Frauen,
Menschen mit Behinderungen, Jugendliche und Kinder, die dringende
KlimamaBnahmen fordern, sowie Akteure der Sozialwirtschaft, auch durch den
Europiischen Klimapakt!'!®, zu stirken und in die Lage zu versetzen, sich an
der Gestaltung und Umsetzung der Politik zu beteiligen, auch durch die
Nutzung neuer partizipativer Modelle, die Menschen in prekdren Situationen
einbeziehen;

die operativen Kapazititen der zustindigen offentlichen Dienste zu stirken, um
eine wirksame Beratung und Unterstiitzung bei der Umsetzung von
MaBnahmen fiir einen gerechten Ubergang zu gewihrleisten; insbesondere die
Offentlichen Arbeitsverwaltungen mit Blick auf die Arbeitsmarktiiberginge
und Daten iiber Kompetenzen sowie die Arbeitsaufsichtsbehorden zu starken,
um die Arbeitsbedingungen zu schiitzen; dariiber hinaus gegebenenfalls Sozial-
und Gesundheitsdienste zu mobilisieren, um insbesondere den Ubergang auf
den Arbeitsmarkt zu unterstiitzen und die Energiearmut zu bekdmpfen;

9) Um die Verfiigbarkeit und Qualitit der Daten und Fakten zu gewéhrleisten, die fiir
die Einfilhrung solider sozial- und arbeitsmarktpolitischer Maflnahmen fiir einen
gerechten Ubergang zur Klimaneutralitit erforderlich sind, werden die
Mitgliedstaaten ermutigt:

a)

b)

die Evidenzbasis fiir MaBnahmen fiir einen gerechten Ubergang zu stirken,
indem unter anderem die schrittweise Harmonisierung und Kohérenz von
Definitionen, Konzepten und Methoden vorangetrieben wird, auch auf der
Grundlage der Empfehlung (EU) 2020/1563 der Kommission zu Energiearmut
und den FolgemaBnahmen in der Koordinierungsgruppe der Kommission
,Energiearmut und schutzbediirftige Verbraucher”, und indem verfligbare
Methoden fiir Folgenabschédtzungen der MaBnahmen genutzt werden; auch
Bewertungs- und Datenerhebungsstrategien in die Vorbereitung und
Gestaltung einschlidgiger politischer MaBnahmen und Gesetzesinitiativen
einzubeziehen;

solide und transparente (ex-ante) Folgenabschitzungen mit Blick auf
Beschéftigung, Soziales und Verteilung als Teil der nationalen Klima-,
Energie- und Umweltreformen und -maBnahmen zu entwickeln und
durchgehend zu verwenden;

116 Mitteilung der Kommission ,,Europdischer Klimapakt", COM(2020) 788 final.

36

DE



DE

d)

eine wirksame und transparente Uberwachung und unabhingige (Ex-post-)
Bewertung der Beschiftigungs-, Sozial- und Verteilungseffekte nationaler
Reformen und MafBnahmen sicherzustellen, die zur Erreichung von Klima- und
Umweltzielen beitragen, unter Einbeziehung der Sozialpartner und anderer
Interessentriager in die Festlegung der Bewertungsfragen und gegebenenfalls in
die Gestaltung und Umsetzung von Bewertungs- und Konsultationsstrategien;

Forschungs- und Innovationsmafnahmen auf nationaler und EU-Ebene zu
stairken, auch durch Mittel aus dem Programm Horizont Europa, um die
Modellierung und Bewertung der makrodkonomischen,
beschéftigungspolitischen und sozialen Dimension der Klimaschutzpolitik zu
verbessern; die Einbeziehung der Sozialpartner in die Durchfiihrung
einschldgiger Forschungs- und Innovationsmafnahmen zu fordern,
insbesondere  der  Horizont Europa-Missionen ,,Anpassung an den
Klimawandel, einschlieBlich  gesellschaftlicher =~ Verdnderungen“ und
,Klimaneutrale intelligente Stadte®, die zur Entwicklung praktischer Losungen
zur Unterstiitzung des 6kologischen Wandels auf regionaler und lokaler Ebene
beitragen konnen;

die Ergebnisse der Bewertungen, der Vorausschau und der Uberwachung in
regelmiBigen Abstinden der Offentlichkeit vorzustellen und einen Austausch
mit den Sozialpartnern, der Zivilgesellschaft und anderen Interessentragern
iiber die wichtigsten Ergebnisse und mogliche Anpassungen zu organisieren;

OPTIMALE NUTZUNG OFFENTLICHER UND PRIVATER MITTEL

10)

Um kosteneffiziente Investitionen und finanzielle Unterstiitzung im Einklang mit
dem Rahmen fiir staatliche Beihilfen bereitzustellen, um die sozialen und
arbeitsmarktbezogenen Aspekte eines gerechten Okologischen Wandels anzugehen
und dabei Synergien zwischen den verfiigbaren Programmen und Instrumenten zu
nutzen und sich auf die am stirksten betroffenen Regionen und industriellen
Okosysteme zu konzentrieren, werden die Mitgliedstaaten ermutigt:

a)

b)

die einschlidgigen Reformen und Investitionen im Rahmen der Aufbau- und
Resilienzpldne unter Gewihrleistung der Komplementaritéit mit anderen Fonds
vollumféanglich umzusetzen;

bestehende Instrumente und Finanzierungsmoglichkeiten zu mobilisieren und
deren kohdrente und optimale Nutzung sicherzustellen, einschlielich
technischer Hilfe, auf Ebene der Mitgliedstaaten und der EU, um einschlédgige
MaBinahmen  und Investitionen  unterstiitzen. Zu den EU-
Finanzierungsinstrumenten = gehdren  insbesondere die  Fonds  der
Kohisionspolitik, der Mechanismus fiir einen gerechten Ubergang, InvestEU,
das Instrument fiir technische Unterstiitzung, Erasmus+, der Européische Fonds
fiir die Anpassung an die Globalisierung zugunsten entlassener Arbeitnehmer,
das LIFE-Programm und der Modernisierungsfonds;

angemessene nationale Ressourcen bereitzustellen und einzusetzen, um zur
Umsetzung umfassender Maflnahmenpakete fiir einen gerechten 6kologischen
Wandel beizutragen. Diese Mallnahmen sollten angemessen finanziert werden,
u. a. durch die Verbesserung der Qualitit der Offentlichen Ausgaben, die
Mobilisierung weiterer privater Finanzmittel und/oder die Verwendung
zusitzlicher offentlicher Einnahmen, auch unter Nutzung der steigenden
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d)

Einnahmen aus dem Emissionshandel. Beschiftigungs-, Sozial- und
Verteilungsaspekte bei der Entwicklung von Verfahren der umweltgerechten
Haushaltsplanung zu berticksichtigen;

ein ausgewogenes MaBBnahmenbiindel in den nationalen sozialen Klimapldnen
im Rahmen des vorgeschlagenen sozialen Klimafonds zu konzipieren, auch
durch Erginzung griiner Investitionen, wo dies in Erwartung der
Auswirkungen der Investitionen auf die Verringerung von Emissionen und
Energierechnungen erforderlich ist, durch zeitlich befristete und gezielte
MaBnahmen zur Einkommensstiitzung, um gefdhrdete Haushalte und
Haushalte, die Verkehrsnutzer sind, nutzen, zu entschidigen, wobei
gegebenenfalls auch relevante ldnderspezifische Herausforderungen, die im
Rahmen des Europdischen Semesters ermittelt wurden, und Empfehlungen
beriicksichtigt werden sollten;

KUNFTIGE MABNAHMEN FUR EINEN GERECHTEN OKOLOGISCHEN WANDEL

11)

Im Hinblick auf sinnvolle FolgemaBBnahmen zu dieser Empfehlung des Rates begriifit
der Rat der Europdischen Union die Absicht der Kommission, folgende MaB3nahmen
zu ergreifen:

a)

b)

d)

den Austausch mit den wichtigsten Interessengruppen, den betroffenen
Menschen und Gemeinschaften sowie den Austausch bewéhrter Verfahren
weiter zu fordern, auch im Zusammenhang mit den Wegen fiir den Ubergang
von industriellen Okosystemen'!”, insbesondere in einem
grenziiberschreitenden Kontext und mit Schwerpunkt auf den am stirksten

betroffenen Regionen und Sektoren;

die Verbesserung der Angemessenheit, Kohdrenz und Wirksamkeit der
MaBnahmen der Mitgliedstaaten fiir einen gerechten Ubergang zu unterstiitzen,
auch mit Blick auf die Beschéftigungs-, Sozial- und Verteilungsaspekte bei der
Konzeption, Umsetzung, Uberwachung und Bewertung der nationalen Pline
und langfristigen Strategien, gegebenenfalls auch im Rahmen der kiinftigen
Uberpriifung der Verordnung iiber das Governance-System;

die Datenbank zu stirken, insbesondere durch Zugang zu administrativen
Datenquellen und gegebenenfalls zu Daten der Sozialpartner, der Industrie, der
Zivilgesellschaft und zu Meinungsumfragen, und die methodischen Leitlinien
fiir die Bewertung der Auswirkungen des gerechten Ubergangs und der Klima-
und Energiepolitik auf Beschiftigung, Soziales und Verteilung, gegebenenfalls
auch im Rahmen des Europdischen Semesters, zu aktualisieren;

und Risiken der Energiearmut in der EU, einschlieBlich sozialer und
Verteilungsaspekte, zu  verstirken, auch um die Arbeit der
Koordinierungsgruppe der Kommission ,,Energiearmut und schutzbediirftige
Verbraucher und anderer einschldgiger Expertengruppen zu unterstiitzen;

weitere Forschungsarbeiten zu entwickeln und die Evidenzbasis in Bezug auf
die Definition, Uberwachung und Bewertung von Fortschritten bei der
Bereitstellung eines angemessenen Zugangs zu essenziellen Dienstleistungen

117

Wie in der Aktualisierung der Industriestrategie angekiindigt, z. B. Baugewerbe, energieintensive
Industrien oder Mobilitt.
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zu stirken, gegebenenfalls auch durch die Entwicklung des Konzepts der
,»Verkehrsarmut®, insbesondere im Rahmen des Okologischen Wandels in
Richtung einer nachhaltigen Wohlfahrts6konomie;

die Fortschritte bei der Umsetzung dieser Empfehlung im Rahmen der
multilateralen Uberwachung im Kontext des Europdischen Semesters zu
iiberpriifen, aufbauend auf bestehenden Anzeigern und Uberwachungsrahmen,
gegebenenfalls unter Beriicksichtigung zusétzlicher Indikatoren; die in dieser
Empfehlung enthaltenen Leitlinien im Rahmen der Verordnung iiber das
Governance-System fiir die Energieunion und fiir den Klimaschutz zu
beriicksichtigen, insbesondere im Rahmen ihrer Bewertungen bei der
bevorstechenden Aktualisierung der integrierten nationalen Energie- und
Klimapline 2023-24.

Geschehen zu Stra3burg am [...]

Im Namen des Rates
Der Prdsident

39

DE



	1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
	• Gründe und Ziele des Vorschlags
	• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften im Bereich Beschäftigung, Kompetenzen, soziale und Verteilungsaspekte des ökologischen Wandels
	• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

	2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄẞIGKEIT
	• Rechtsgrundlage
	• Subsidiarität (bei nicht ausschließlicher Zuständigkeit)
	• Verhältnismäßigkeit
	• Wahl des Instruments

	3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG
	• Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften
	• Konsultationen der Interessenträger
	• Einholung und Nutzung von Expertenwissen
	• Folgenabschätzung
	• Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung
	• Grundrechte

	4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
	5. WEITERE ANGABEN
	• Durchführungspläne sowie Monitoring-, Bewertungs- und Berichterstattungsmodalitäten
	• Erläuternde Dokumente (bei Richtlinien)
	• Ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags


		2022-01-18T14:03:49+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



